
35 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates IX. GP. 

9. 9. 1959 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom 
über die Pharmazeutische Gehaltskasse für 

Österreich (Gehaltskassengesetz 1959). 

Der Nationalrat hat beschloss,en: 

1. ABSCHNITT. 

Allgemeine Bestimmungen. 

Wir k u n g-s k r eis und Z w eck. 

§ 1. (1) Die Pharmazeutische Gehaltskasse für 
österreich (im folgenden Gehaltskasse genannt) 
ist eine Körperschaft öffentlichen Rechtes und er­
streckt ihren Wirkungskreis auf das gesamte 
Bundesgebiet. Si,e hat ihren Sitz in Wien. Die 
Gehaltskasse ist berechtigt, das Wappen der Re­
publik österreich mit der Aufschrift "Pharma­
zeutische Gehaltska'sse für österreich" zu führen. 

(2) Der Gehaliskasse obliegt nach Maßgabe 
dieses Bundesgesetzes 

a) die Bemessung und Auszahlung der Bezüge 
aUer in öffentlichen Apotheken oder in 
Anstaltsapotheken auf Grund eines Dienst­
vertrages angestellten vertretungsberechtig­
ten Apotheker, Aspiranten und Dispen­
santen sowie die Gewährung von Zuwen­
dungen an P.harmazeuten und deren Hin­
terbliebene; 

b) die Verrechnung ärztlicher Verschreibungen 
(Rezepte), auf Grund deren die öffentlichen 
Aporhek'en und die Anstaltsapotheken 
Arzneimittel für Rechnung der So'zialver­
sicherungsträger und sonstiger juristischer 
Personen abzugeben haben, denen auf 
Grund gesetzlicher V orschriften beim 
Arzneimittelbezug Nachlässe zu gewähren 
sind (begünstigte Bezieher); 

c) die unentgeltliche, gemeinnützige Stellen­
vermittlung für Mitglieder. 

§ 2. (1) Die Behörden, gesetzlichen Interessen­
vertretungt:n sowie die Träger der Sozialversiche­
rung haben innerhalb ihres Wirkungskreises der 
Gehaltskasse auf Verlangen die zur Erfüllung 
ihrer ObHegenheiten erforderlichen Auskünfte zu 
erteilen und die Gehaltskasse bei der Erfüllung 
ihrer Aufgaben zu unterstützen. Zu gleichem 
Verhalten ist die Gehaltskasse den Behörden, 

den gesetzlichen Interessenvertretungen sowie 
den Trägern der Sozialversicherung g·egenüber 
verpflichtet. 

(2) Die Verwaltungsbehörden haben der Ge­
haltskasse die Erteilung von Apothekenkon­
zessionen, den übergang von Realgerechtsamen 
an Apotheken, die Genehmigung von Anstalts­
apotheken, die Bewilligung der Verpachtung 
einer Apotheke, die Bestellung eines verantwort­
lichen Leiters sowie die Genehmigung eines Fort­
betriebsrechtes nach dem Apothekengesetz, 
RGBl. Nr. 5/1907, mitzuteilen. Desgleichen ob~ 
liegt den Verwaltungsbehörden die Mitteilung 
des Erlöschensdieser auf den Apothekenbetrieb 
Bezug habenden Berechtigungen. 

Mit g I i e d s c h a f t. 

§ 3. (1) Die Gehaltskasse ist in die Abteilung 
der Dienstnehmer und in die Abteilung der 
Dienstgeber zu gliedern. 

(2) Mitglieder der Gehaltskasse in der Ab­
teilung der Dienstnehmer sind alle in öffentlichen 
Apotheken oder in Anstaltsapothek,en tätigen 
pharmazeutischen Fachkräfte (vertretungsberech­
tigte Apotheker, Aspiranten) und Dispensanten 
sowie die durch ein Mandat zu einem allgemeinen 
Vertl'etungskörper oder zu einer Standesvertre­
tung der Apotheker, die Kollektivvertragsfähig­
keit besitzt, an der Ausübung ihres Berufes ver­
hinderten pharmazeutischen Fachkräfte, soweit 
nicht die Voraussetzungen für die Mitgliedschaft 
zur Gehaltskasse in der Abteilung der Dienst­
geber vorliegen. 

(3) Mitglieder der Gehaltskasse . inder Ab­
teilung der Dienstgeber sind alle physischen und 
juristischen Personen, die nach den Bestimmun­
gen des Apothek,engesetzes die Berechtigung zum 
Betriebe einer öffentlichen Apotheke oder dner 
Anstaltsapotheke besitzen und diese Berechtigung 
auch ausüben, sowie die Miteigentümer solcher 
Apotheken, insofern diese in ihrer Apotheke als 
pha,rmazeutische Fachkräfte oder als Dispensanten 
tätig sind; im Falle der Verpachtung einer öffent­
lichen Apotheke tritt an Stelle der B'erechtigten 
und der Miteigentümer der Pächter. 
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Beg i n nun dEn d e der Mit g 1 i e d­
sc ha f t. 

§ 4. (1) Die Mitgliedschaft beginnt für die 
Dienstnehmer mit dem Tage des Beginnes des 
Dienstverhältnisses, für die Dienstgeber mit dem 
Tage, mit dem die Voraussetzungen für die Mit­
gliedschaft nach § 3 Abs. 3 gegeben sind. 

(2) Die Mitgliedschaft endet für die Dienst­
nehmer mit dem Tage der Beendigung des 
Dienstverhältnisses, für die Dieristgeber mit dem 
Tage der Verpachtung, der übergabe oder der 
Auflassung des Betriebes. Jedoch bleiben stellen­
los gewordene pharmazeutische Fachkräfoe und 
Dispensanten weiterhin Mitglieder, wenn und 
solange si,e auf ihren Antrag von der Gehalts­
kasse als stellensuchend geführt werden. 

Aufbringung der Mittel. 

§ 5. Die für die Erfüllung der Aufgaben der 
Gehaltskasse erforderlichen Mittel werden auf­
gebracht durch: 

a) Mitgliedsbeit,räge, 
b) Gehaltskassenumlagen, 
c) Riskenausgleichsbeiträge, 
d) Anrechnungsbeträge für Dienstzeiten-

anrechnung, 
e) Konzessionstaxen und Strafgelder gemäß 

den Bestimmungen des Apothekengesetzes, 
f) Zuwendungen und sonstige ·Einkünfte. 

Mit g I i e d s bei t r ä g e. 

§ 6. (1) Für die Dauer ihrer Mitgliedschaft 
haben alle der Gehaltskasse angehörenden Per­
sonen Mitgliedsbeiträge zu entrichten. Die Höhe 
der Mitgliedsbeiträge ist vom Vorstand nach 
Maßgabe des Abs. 2 zu beschließen. 

(2) Die Höhe der Mitgliedsbeiträge darf monat­
lich höchstens betragen: 

a) bei Mitgliedern in der Abteilung der 
Dienstnehmer, die von der Gehaltskasse be­
soldet werden, 8 v. H. des ihnen gemäß 
den Bestimmungen dieses Bundesg·esetzes 
zustehenden Monatsbezuges; 

b) bei Riskenausgleichern (§ 8) sowie bei Mit­
eigentümern, di,e nicht verantwortliche 
L'eiter einer· Apotheke sind, 8 v. H. des 
Monatsbezuges, der ihnen im Falle der Be­
soldung durch die Gehaltskasse nach den 
Bestimmungen dieses Bundesges.etzes zu­
stehen würde; 

c) bei Mitgli'edern in der Abteilung der 
Dienstgeber, ausgenommen di,e Miteigen­
tümer, 1 v. H. der für einen im Volldienst 
stehenden vertretungsberechtigten Apo­
theker monatlich zu entrichtenden Gehalts­
kassenumlage zuzüglich 8 v. H. der Umlage, 
die für jeden in der Apotheke tätigen ver­
tretungsberechtigten Apotheker, Aspiranten 

und Dispensanten zu leisten ist, sowie 
0'1 v. H. des Betrages des in ihrer Apo­
theke im vorangegangenen Kalenderjahr 
mit den begünstigten Beziehern getätigten 
Umsatzes. Werden keine vertretungsberech­
tigten Apotheker, Aspiranten und Dispen­
santen in der Apotheke beschäftigt, ist an 
Stelle des Betrages von. 1 'I. H. der für 
einen im Volldienst stehenden vertretungs­
berechtigten Apotheker monatlich zu ent­
richtenden Gehaltskassenumlage 8 v. H. 
dieser Umlage zu entrichten. 

(3) Den durch di,e Gehaltskasse besoldeten Mit­
gliedern in der Abteilung der Dienstnehmer wer­
den die Mitgliedsbeiträge von ihrem Gehalt oder· 
von ihrer Entlohnung anläßlich der B,ezugs­
auszahlung von der Gehaltskasse monatlich ein­
behalten. 

(4) Der Leiter einer öffentlichen Apotheke 
(Konzessionsträger, Inhaber, Pächter oder ver­
antwortlicher Leiter) oder einer Anstaltsapotheke 
hat die vom Dienstgeber und von den Risken­
ausgleichern (§ 8) zu leistenden Beiträge monat"· 
lich an die Gehaltskasse abzuführen. 

Geh alt s k ass e n u m lag ·e n. 

§ 7. (1) Die Mitglieder der Gehaltskasse in der 
Abteilung der Dienstgeber haben für jede in 
ihrer Apotheke auf Grund eines Dienstvertrages 
angestellte pharmazeutische fachkraft und für 
jeden Dispensanten monatlich eine Umlage an die 
Gehaltskasse zu entrichten. 

(2) Bei Berechnung der Geha'ltskassenumlage, 
die für einen im Volldienst stehenden vertre­
tungsberechtigten Apotheker monatlich zu ent­
richten ist, ist von dem für ein Jahr erforder­
lichen Besoldungsaufwand aller durch die Ge­
haltskasse zu besoldenden vertretungsberechdgten 
Apotheker auszugehen; dieser Betrag ist um 
1 v. H. des Besoldungsaufwandes sowie um den 
für ein Jahr veranschlagten sonstigen Aufwand 
der Gehaltskasse zu vermehren. Die so ermittelte 
Summe ist durch jene Miq~liederzahl zu teilen, 
die sich bei Umrechnung der im Voll- und Teil­
dienst stehenden von der Gehaltskasse zu be­
soldenden vertretungsberechtigten Apotheker auf 
voUdienstleistende vertretungsbere,ch tigte A po­
t:heker ergibt; der zwölfte Teil hievori ist der 
Betrag der für einen im Volldienst stehenden 
vertretung~berechtigten Apotheker monatlich zu 
entrichtenden Gehalt~kassenumlage. 

(3) Für Aspiranten und Dispensanten sind die 
Umlagen sinngemäß entsprechend. den Bestim­
mungen des Abs. 2 zu berechnen. 

(4) Die Höhe der Gehaltskassenumlagen . i~t 
vom Vorstand zu beschließen und nach den "Be­
stimmrungen dieses Bundesgesetzes kundzu­
machen. 
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(5) Die· Gehalt~kassenumlage ist auch für jene 
Zeiten zu entrichten, während derer dem Dienst­
nehmer gemäß den Bestimmungen des Ange­
stdltengesetzes, BGBL Nr. 292/19il, eine Ab­
fertigung gebührt und diese naoeh den Bestim­
mungen des § 14 Abs. 3 dieses Bundesgesetzes 
nicht vom Dienstgeber zu bezahlen ist. 

R i s k e n aus g 1 e ich. 

§ 8. (1) Die Nachkommen eines Mitgliedes der 
Gehaltskasse in der Abteilung der Dienstgeber, 
die in dessen Apotheke im pharmazeutischen 
Dienst stehen, können für die Dauer. dieser 
Tätigkeit auf die B.esoI.dung oorch die Gehalts­
kasse verzichten. Die Verzichts erklärung ist 
schriftlich aus Anlaß der erstmaligen Anmeldung 
bei der Gehaltskasse abzugeben; sie ist unwider-
ruflich. . 

(2) Die Vorfahren eines Mitgliedes der Ge­
haltskasse in, der Abteilung der Dienstgeber, die 
in dessen ApotJheke im pharmazeutischen Dienst 
stehen, werden für die Dauer dieser Tätigkeit 
durch die Gehaltskasse nicht besoldet. 

(3) Für jeden Nachkommen, der auf die Be­
soldungdurch die' Gehaltskasse verzichtet hat, 
sowie für jeden der im Abs. 2 angeführten V O'r­
fahren hat das der Gehiltskasse in der Abteilrting 
der Dienstgeber angehörende Mitglied statt der 
Gehaltskassenumlage . monatlich einen Risken­
ausgleichsbeitrag zu entrichten. 

(4) Die Zahlung des Riskenausgleichsbeitrages 
für die in den Abs. 1 und 3 genat].nten Per­
sonen entfällt, wenn die mona'tlichen Gehalts­
bezüge, die ihnen bei Besoldurrg durch die Ge­
haltskasse nach diesem Bundesgesetz gebühren 
würden, die Höhe der Gehaltskassenumlage er­
reichen oder übersch.reiten. 

(5) Auf den Ehegatten eines der Gehaltskasse 
in der Abteilung der Dienstgeber angehörenden 
Mitgliedes, der' in dessen Apotheke im phar­
mazeutischen Dienst tang ist, sind die Bestim­
mungen ·der Abs. 1, 3. und 4 sinngemäß anzu-
Wffi&~ . 

(6) Der Riskenausgleichsbeitrag ist derart zu 
berechnen, daß zunächst der Betrag ermittelt 
wird, der im vergangenen Jahr für Nachkommen 
und Ehegatten, die auf eine Besoldung durch die 
Gehaltskasse verzichtet haben, sowie für die im 
Abs. 2 angeführten Vorfahren an Gehaltskassen­
umlagen insgesamt zu leisten gewesen wäre. Von 
dieser Summe ist der Betrag abzuziehen, der bei 
Besoldung dieser Personen ,durch die Gehaltska~se 
während desselben Zeitraumes hätte aufgewendet 
werden müssen. Dies.er verbleibende Rest ist um 
20 v. H. zu kürzen und dur·ch die Zahl der 
Riskenausgleicher zu teilen; der zwölfte Teil 
hievo.n ergibt den monatlich zu entrichtenden 
Riskenausgleichsbeitrag. 

35 der Beilagen 
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(7) Die Gehaltskasse hat den Riskenausgleichs­
beitrag jeweils im Monat Dezember für das fol­
gende Jahr zu :berechnen und nach den Bestim­
mungen dieses Bundesgesetzes kundzumachen. 

Z a h 1 u n g der Geh alt s k ass e nu m­
lag e nun d cl e s R i s k e n aus g lei c h s. 

§ 9. (1) Die Gehaltskasse hat zu Beginn eines 
jeden Monats dem Leiter einer öffentlichen Apo~ 
theke (Korrzessionsträger, Inhaber, Pächter oder 
verantwortlichen Leiter) oder einer Anstalts­
apotheke die nach den. Bestimmungen dies.;, 
Bundesgesetzes von ihm abzuführenden Mit­
gliedsbeiträge, Gehaltskassenumlagen und Risken­
ausgleichsbeiträge vorzuschreiben. 

(2) Auf Verlangen ist dem Dienstgeber ein V or­
schreibungsbescheid zu erteilen. 

(3) Der Leiter einer öffentlichen Al.)O'theke 
oder einer Anstaltsapotheke ist verpflichtet, die 
ge~äß § 6 Abs. 4 abzuführenden Mitgliedsbei­
träge, die vom Dienstgeber zu leistenden Gehalts­
kassenumlagen und den' Riskenausgleichsbeitrag 
an die Gehaltskasse bis zum 20. - eines jeden 
Monats im vorhinein zu entrichten. 

(4) Die Gehaltskasse ist berechtigt, ihre g.emäß 
Abs. 3 fälligen FordeDlngen sowie die für Rück­
stände ihr selbst durCh die Säumnis entstandenen 
Kosten auf Rezeptbeträ&e, die den säumigen In­
habern öffentli·cher Apotheken oder Anstalts­
apotheken nach .§- 36 zustehen, aufzurechnen. Als 
Inhaher ist derjenige anzusehen, auf dessen Rech­
nung der Betrieb ge.führt wird. 

(5) Zahlungsrückstände sind gemäß den Be­
stimmungen- des' § 3. des Verwaltungs-Voll­
streckungsgesetzes 1950, BGBI. Nr. 172, auf 
Grund eines Rückstandsausweises einzutreiben. 

(6) Für die Bdriedigung der der Gehaltskasse 
-gegen Dienstgeber gesetzlich zustehenden For­
derungen im Konkurs- und im Ausgleichsver­
fahren gelten die Vorschriften der Konkurs- und 
der Ausgleichsordnung über die Steuern und Ge-
bühren. . 

Me 1 dun gen. 

§ 10. (1) Der Leiter einer öffentlichen -Apotheke 
(Korrzessionsträger, Inhaber, Pächter oder ver­
antwortlicher Leiter) oder einer Anstaltsapotheke 
ist verpflichtet, der Gehaltskasse binnen drei 
Tagen die Aufnahme und die Beendigung der 
Tätigkeit einer pharmazeutischen Fachkraft sowie 
eines Dispensanten zu melden. ' 

(2) Wird eine Anmeldung unterlassen oder eine 
dem tatsächlichen Dienstausmaß widersprechende 
Meldung erst,attet, so sind die der Gehahskasse 
hiedurch entgangenen Gehaltskassenumlagen, 
Riskenausgleichsbeiträge und Mitgliedsbeiträge 

2 
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nachzuzahlen. Gleichzeitig ist ein Säumniszu­
schlag in der Höhe von 6 v. H. der na,chzuzah­
lenden Beträge zu leisten. 

(3) Ansprüche im Sinne des Abs. 2 erlöschen 
mit Ablauf von sechs Jahren nach Kenntnis der 
die Zahlungspflicht begründenden Umstände. 

II. ABSCHNITT. 

Leistungen der Gehaltskasse. 

A. Bemessung und Auszahlung der Bezüge. 

Geh alt u n cl E n t loh nun g. 

§ 11. Die Gehaltskasse hat die Bezüge (Ge­
halt, Entlohnung, Familienzulagen, Sonderzah­
lungen) aller in öffentlichen Apotheken und' in 
Anstaltsapotheken auf Grund eines Dienstver­
trages angestellten Pharmazeuten (vertretungs­
berechtigte Apotheker, Aspiranten und Dispen­
santen) nach Maßgabe der folgenden Bestim­
mungen zu I~emessen und auszuzahlen .. 

§ 12. (1) Der Bemessung der den angestellten 
Pharmazeuten gebührenden Bezüge sind Ge­
halts(Entlohnungs)schemen zugrunde zu legen. 
Die Gehaltsschemen für ·vertretung:.berechtigte 
Apotheker und Dispensanten haben 18 Gehalts­
stufen zu umfassen, das Entlohnungsschema für 
Aspiranten hat aus vier EntlOlhnungsstufen zu 
bestehen. Die Gehalts(Entlohnugs)schemen, die 
Höhe der Familienzulagen sowie die Höhe 
und Anzahl der Sonderzahlungen sind vom Vor­
stand nach Anhörung der Kollektivvertrags­
partner festzusetzen. 

(2) Der für ,die niedrigste Gehaltsstufe des Ge­
haltss·chemas für vertretung~berechtigte Apothe­
ker fesbzusetzende Gehalt darf den nach § 28 
Abs. 3 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. Nr. 54, 
einem Beamten der Verwendunggruppe A in der 
ersten Gehaltsstufe der In. Dienstklasse gebüh­
renden Gehalt nicht unterschreiten. Der für die 
höchste Gehaltsstufe dieses Gehahsschemas fest­
zusetzende Gehalt· darf nicht geringer s·ein als 
der nach der vorgenannten Bestimmung des Ge­
haltsgesetzes einCiln Beamten in der dritten Ge­
haltsstufe. der VII. Dienstklasse gebührende Ge­
halt. 

(3) Der Gehalt eines Dispensanten hat min­
destens 60 v. H. und höchstens 80 v. H. des Ge­
halts eines vertretungsberechtigten Apothekers 
in, der gleichen Gehaltsstufe zu betragen. 

(4) Die einem A,spiranten gebührende Ent~ 
lohnung ist mit mindestens 20 v. H. und höch­
stens SO v. H. der für einen im Volldienst stehen­
den vertretungsberechtigten Apotheker monat­
lich zu entrichtenden Gehaltskassenumlage (§ 7 
Abs. 2) festzusetzen.' 

(5) Die Einreihung in eine Gehalts(Entloh-· 
nungs)stufe hat sich nach den in öffentlichen 
Apotheken oder in Anstaltsapotheken als vcr­
tretungsberechtigter Apotheker, Dispe.mant oder 
Aspirant tatsächlich zurückgelegten und bei der 
Gehaltskasse gemeldeten Dienstzeiten und bei 
vertretungsberechtigten Apothekern und Dispen­
sant,en außerdem nach' den für die Vorrückung 
in höhere Bezüge angerechtneten Zeiträumen 
(§§ 15 bis 21) zu richten. 

(6) Die Vorrückungsfrist in die nächsthöhere 
Gehaltsstufe hat zwei im Volldienst zurück­
gelegte .oder als Volldienst angerechnet,e Jahre, 
die Vorrückungsfrist in die nächsthöhere Ent­
lohnungsstufe ein Halbjahr zu betragen. 

§ 13. (1) Die in den Gehalts(Entlohnungs)· 
schemen angeführten Bezüge haben sich auf das 
jeweils als Volldienst geltende Dienstausmaß und 
auf einen vollen Kalendermonat ohne Rücksicht 
auf die tatsächliche Anzahl der Tage zu beziehen. 

(2) Die Festsetzung des Dienstausmaßes de~ 
Volldienstes (l°hu-Dienst) bleibt der kollektiv­
vertraglichen Regelung vorbehalten; besteht kein 
Kollektivvertrag, so hat als Volldienst eine 
monatliche Dienstleistung von 180 Stunden, be­
zogen auf den mit 30 Tagen angenommenen 
Monat, zu gelten. 

(a) Nicht vollbeschäftigte Dienstnehmer haben 
die ihrem Dienstausmaß entsprechenden Teile der 
Bezüge zu erhalten. 

(4) Ergeben sich bei Berechnung des Teildienst'es 
Bruchteile von Zehnteln, so ist der Umfang des 
Teildienstes mir einer der Dienstzeit jeweils 
nächstkommenden höheren Zahl vom vollen 
Zehntel des normalen Monatsvolldienstes, jedoch 
nicht· unter 2/10 zu bemessen. 

§ 14. (1) Enugelte für Dienstleistungen, die über 
das im § 13 Abs. 2 angdührte Ausmaß des Voll­
dienstes hinausgehen, sowie Entgelte für Dienst­
leistungen besonderer Art (zum Beispiel Leiter­
zulagen, Belastung,szulagen u, dgl.) sind vom 
Dienstgeber selbst zu entrichten. Del"artig,e An­
sprüche können nur dem Dienstgeber gegenüber 
geltend gemacht werden. 

(2) pas gleiche gilt, wenn im Dienstvertrag 
sonstige höhere als die nach den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetz'es gebührenden Entgelte be­
dungen worden sind. 

(3) Ebenso sind Ersatzansprüche des Dienst­
nehmers wegen einer vom Dienstgeber ver­
schuldeten vorzeitigen Auflösung des Dienst­
verhältnisses einschließlich einer allfälligen Ab­
fertigung sowie Ersatzansprüche wegen einer vom 
Dienstg,ebet verschuldeten Verzögerung des 
Dienstanti-ittes nur ,gegen den Diensugeber 
geltend zu rnach'en. 
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A n r e c h nun g von Die nos t z e i t e n. 

§ 15. (1) Den von der Gehaltskasse zu be­
soldenden Dienstnehmern sind ohne Ansuchen 
für die V orrückung in höhere Bezüge anzu­
rechnen: 

a) die Zeiten, während 
der Gehaltskasse ,in 
Dienstgeber waren; 

deren sie Mitglieder 
der Abteilun1g der 

5 

e) Zeiten, während deren die Ausübung des 
Berufes infolge Heilbehandlung wegen einer 
nach den Bestimmungen des Kriegsopfer­
versorgungsges.etzes 1957 anerkannten 
Dienstbeschädigung oder einer nach dem 
Opferfürsorg,egesetz, BGB!. Nr. 183/1947, 
anerkannten schweren Gesundheitsschädi­
gung unmöglich war; 

f) Zeiten vor dem 1. April 1951, während 
deren eine pharmazeutische Fachkraft oder 
ein Dispensant als Miteigentümer in· seiner 
Apotheke tätig war. 

b) Zeiten, während deren sie Funktionäre in 
der Österreichischen Apothekerkammer, 
der Pharmazeutischen Gehaltskasse für 

. Österreich oder einer sonstigen Standesver­
tretung der Apotheker, die Kollektiv-I § 16. (1) Dienstnehmern können auf Ansuchen 
vertragsfähigkeit besitzt, waren; für die Vorrückung in höhere 'Bezüge ferner an-

c) Zeiten, während deren sie nach Erlangung gerechnet werden: 
der Mitgliedschaft zur Gehaltskasse auf a) Zeiten, während deren der Dienstnehmer 
Grund eines Mandates zu einem all- infolge SteUenlosigkeit, Krankheit oder aus 
gemeinen Vertretungskörper oder zu einer anderen nicht in seiner Person gelegenen 
beruflichen Interessenvertretung an der Gründen an der Ausübung des Apotheker-
Ausübung des pharmazeutischen Beruf,es berufes verhindert war; 
verhindert waren. I 

b) ,nach Erlangung des Magjsterdiploms :an 
(2) Dienstnehmern sind auf Ansuchen für die, einer österreichisch'en Hochschule verbrachte 

Vorrückung in höhere Bezüge anzurechnen: I AusbiLdungs1zeiten ,bis zum Höchstausmäß 
a) die vor Geltung des gehaltskassengesetzes, I von vier Jahren, sofern der erfolgreiche 

BGBl. Nr. 23/1928, im Volldienst in 'einer Abschluß dieser Ausbildung nachgewiesen 
öffentlichen oder in einer Anstaltsapotheke wird; 
zurückgelegten Zeiten, für die die Gehalt:s- c) die im § 1 P. i, 3, 8 und 9 der Verordnung 
auszahlung unmittelbar oder mittelbar des Ministers für Volksg,esundheit vom 
durch die "Allgemeine Gehaltskasse der 2. Oktober 1918, RGBI. Nr. 360, hetreffend 
Apotheker Österreichs~' erfolgte, zuzüglich die Bezeichnung der mit dem pharma-
eines Fünftels ihrer tatsächlichen Dauer; zeutrsch·en . Berufe zusammenhängenden 

oder denselben verwandten Beschäfti-b) die Militärdienstzeit als Angehöriger, der 
österreichisch-ungarischen Armee in den gungen, in der Fassung der V'erordnung 

des Bundesministeriums für soziale Ver­Kalenderjahren 1914 bis einschließlich 1918 
und Behinderungszeiten iin Sinne des § 6 waltung vom 17. Dezember 1923, BGBI. 
der Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Nr. 6/1924, angeführten Beschäftigungen; 
Volksgesundhe'it, StGBl. Nr. 136/1919; d) Zeiten pharmazeutischer Berufsbetätigung , 

in öffentlichen Apotheken oder in Anstalts, 
apotheken außerhalb der Republik Öster­
reich bis zum Höchstausmaß von zwei 
Jahren; 

c) Zeiten, während deren der Dienstnehmer 
unter der Vor,aussetzung, des Besitzes der 
öst,erreichisch,en Staatsbürgerschaft am 
13. März 1938 
1. nach dem 13. Mä,rz' 1938 durch mili­

tärische Dienstleistung, -durch Kriegs:' 
gefangen,schaft oder einen anderen durch 
Krieg gegebenen Grund oder 

2. vom 4. März 1933 bis 13. März 1938 aus 
politischen Gründen - außer wegen 
nationals'Ozialistischer Betätigung - 'Oder 

3. vom 13. März 1938 bis 27. April 1945 
aus politi'schen Gründen oder ausGrün­
den der Abstammung 

von der Ausübung der pharmazeutischen 
Berufstätigkeit ausgeschlossen. war; 

d) Zeiten, während deren der' Dienstnehmer 
wegen Ableistung der Wehrpf1idn gemäß 
dem Wehrg,esetz, BeB!. Nr. 181/1955, an 
der Ausübung des pharmazeutischen Be- , 
rufes verhindert war; 

e) Zeiten, während ,deren der Dienstnehmer 
unter der Voraussetzung des Besitzes der 
österreichischen Staatsbürgerschaft am 
13. März 1938 ' 
1. nach dem 13. Mäu-z 1938 durch mili­

tärislche Di'enstieistulligen, durch Kriegs­
gefangenschaJt oder einen anderen durch 
Krieg Igegebenen Grwnd odelr 

2. vom 4. März 1933 bis 13. Mäu-z 1938 
~us pol'icislchen Grü,nclen - außer wegen 
nati'Onalsoziallis,tischer BetätiglUing - oder 

3. vom 13. März 1938 bis 27. Aprhl 1945 
aus politis'chen Gründen oder aus Grün­
den der Abstammung 

am Beginn oder an der Fortsetzung des 
pharmazemischen Studiums behindert 
war; 
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f) Zeiten, während deren der Dien~tnehmer 
wegen AbleistuIlJg der W'ehrpfIichtt gemäß 
dem Wehr.gesetz, BGBl. Nr. 18111955, am 
Beginn oder an der FortsetzuIlJg des phar­
mazeutischen Studiums behindert war. 

(2) Für Anrechnungen nach Abs. 1 lit. abis d 
ist ein Anrechnungsbetrag für jeden ganz oder 
teilwei~e angerechneten Monat zu entrichten. 
Die Höhe des Anrechnungsbetrages ist vom 
Vorstand det Gehaltskasse festzusetzen; sie darf 
für jeden angerechneten Monat 10 v. H. der 
Gehaltskassenumlage, die für einen im Voll­
dienst . stehenden vertretungsberechtigten Apo­
theker zu entrichten ist, nicht übersteigen. 

§ 17. Um die Anrechnung der im § 15 Abs. 2 
und im § 16 genannten Zeiten haben die im 
Zeitpunkte des Inkrafttretens dieses Bundesge­
setzes von der Gehaltskasse besoldeten Dienst­
nehmer binnen Jahresfrist nach Wirksamwerden 
dieses Bundesgesetzes schriftlich anzusuchen. An­
sonsten ist binnen Jahresfrist vom Tage der erst­
maligen Anmeldung bei der Gehaltskasse an ge­
rechnet schriftlich anzusuchen. 

§ 18. Dienstnehmern, die aus nicht in ihrer 
Person gelegenen Gründen an der" Leistung des 
Volldienstes verhindert waren, können Teil­
dienste von ~/10 bis 4/tO auf 5/10 und von 5/10 und 
darüber auf 10/10 gegen Entrichtung eines Be­
trages, der der Differenz des tatsächlich gelei­
steten Mitgliedsbeitrages auf den Mitgliedsbei­
trag entspricht, der auf Grund des der aufgewer­
teten Dienstzeit gebührenden Gehaltes zu leisten 
gewesen wäre, bis zu einem Höchstausmaß der 
Aufwertung von drei Jahren angerechnet wer­
den. 

§ 19. Eine mehrfache Anrechnung desselben 
Zeitraumes findet nicht statt. 

§ 20. (1) Die auf Grund angerechneter Zeiten 
sich ergebenden Vorrückungen sind mit Wirk­
samkeit vom Tage des Ansuchens durchzuführen. 

(2) Der - Anrechnungsbetrag ist vom Anrech­
nungswerber binn,en Monatsfrist nach Erhalt des 
Bescheides über die Anrechnung auf einmal zu 
entrichten. 

(3) Wenn die einmalige Entrichtung" des An­
rechnungsbetrages eine unvertretbare Härte dar­
stellt, kann dem Anrechnungswerber die Ein­
behaltung des Anrechnungsbetrages in höchstens 
48 Monatsraten bewilligt werden. 

§ 21. über die Anrechnung von Dienstzeiten 
anläßlich der ersten Anmeldung zur Gehaltskasse 
und über die Anrechnung von Dienstzeiten für 
die V orrückung in höhere Bezüge hat die Ge­
haltskasse Bescheide zu erlassen. 

F ami I i e n z u lag e n. , 
§ 22. Familienzulagen sind die Kinderzulage, 

die Haushaltszulage und die Aushilfe. 
§ 23. (1) Dem von der Gehaltskasse besoldeten 

Dienstnehmer gebührt für jedes eigene Kind, das 
das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet hat und 

als unversorgt anzusehen ist, eine Kinderzulage. 
Einem von der Gehaltskasse besoldeten Dienst­
nehmer männlichen Geschlechts gebührt jedoch 
eine Kinderzulage für ein uneheliches Kind nur 
für die Zeit, für die die V erpflich tu"ng zur U n­
terhaltsleistung besteht. 

(2) Für ein älteres, a~derweitig nicht versorgtes 
eigenes Kind kann die Kinderzulage auf Antrag 
zuerkannt werden, 

a) wenn das Kind infolge körperlicher oder 
geistiger Gebrechen oder infolge schwerer 
Krankheit dauernd außerstande ist, sich 
selbst seinen Unterhalt zu verschaffen, 

b) längstens bis zur Vollendung des 24. Le­
bensjahres, wenn das Kind wegen Studien 
oder erweiterter fachlicher Ausbildung die 
Selbsterhaltungsfähigkeit noch nicht er­
langt hat, 

c) über das vollendete 24. Lebensjahr für 
einen angemessenen Zeitraum, wen"n das 
Kind die Selbsterhaltungsfähigkeitdeshalb 
noch nicht erlangt hat, weil es ein Stu­
dium oder eine erweiterte fachliche Aus­
bildung wegen nicht überwindbarer Hin­
dernisse nicht rechtzeitig beginnen oder 
vollenden konnte. 

Die Bestimmung des Abs. 1 zweiter Satz gilt 
auch in diesen Fällen. 

(3) Kommt eine Kinderzulage nach Abs: 1 nicht 
in Betracht, so kann dem von der Gehaltskasse 
besoldeten Dienstnehmer in berücksichtigungs­
würdigen Fällen auf Anttag für jedes zu seinem 
Haushalt gehörende und von ihm ganz oder teil­
weise erhaltene Kind, weldles das 21. Lebens­
jahr nodlnicht vollendet hat und als unver­
sorgt anzusenen ist, eine Kinderzulage zuerkannt 
werden. Zum Haushalt des von der Gehaltskasse 
besoldeten Dienstnehmers gehört ein Kind dann, 
wenn es nicht verheiratet ist und bei einheitlicher 
Wirtsdlaftsführung unter Leitung des von der 
Gehaltskasse besoldeten Dienstnehmers dessen 
Wohnung teilt oder sich mit seiner Einwilligung 
außerhalb seiner Wohnung nicht zu Erwerbs­
zwecken, sondern zu Zwecken der Erziehung und 
Ausbildung im Inland oder im Ausland aufhält. 

(4) Für ein Kind gebührt die Kinderzulage nur 
einmal. Werden beide Elternteile durch die Ge­
haltskasse besoldet, so gebührt die Kinderzulage 
demjenigen Elternteil, zu dessen Haushalt das 
Kind gehört (Abs. 3 zweiter Satz). 

(5) Ob" ein Kind als unversorgt anzusehen ist, 
ist nach den jeweils für die Bundesbediensteten 
geltenden Vorschriften zu beurteilen. 

§ 24. (1) Die Höhe der Haushaltszulage ist 
gleidl" der der Kinderzulage. 

(2) Die Haushaltszulage" g~bührt 
a) verheirateten von der Gehaltskasse besol­

deten Dienstnehmern; 
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b) verwitweten von der Gehaltskasse besol­
deten Dienstnehmern, die eine Kinderzu­
lage für ein Kind erhalten, das im Zeit­
punkt des Todes des anderen Ehegatten 
zum Haushalt dieses Dienstnehmers oder 
des verstorbenen Ehegatten gehört hat 
oder das nachher geboren wurde und aus 
der aufgelösten Ehe stammt; . 

c) geschiedenen von der Gehaltskasse besol­
deten Dienstnehmern, die eine Kinderzu·· 
lage für ein Kind erhalten, das im Zeit­
punkt der Scheidung zum Haushalt des 
Dienstnehmers oder des anderen Ehegatten 
gehört hat oder das nachher geboren wurde 
und aus der aufgelösten Ehe stammt, fer­
ner, wenn der geschiedene von der Ge­
haltskasse besoldete Dienstnehmer ver­
pflichtet ist, für den Unterhalt der geschie­
denen Gattin ganz oder teilweise zu sorgen. 

§ 25. Für jeden unversorgten Elternteil eines 
von der Gehaltskasse besoldeten Dienstnehmers 
kann jeweils bis Zur Dauer eines Jahres ein Be­
trag bis zum Höchstausmaß einer Kinderzulage 

. als Aushilfe gewährt werden. 

§ 26. Verheirateten von der Gehaltskasse be­
soldeten weiblichen Dienstnehmern gebühren 
Familienzulagen nur, wenn sie als Familiener­
halter anzusehen sind. 

§ 27. (1) Der von der Gehaltkasse besoldete 
Dienstnehmer ist verpflichtet, jede Tatsache, die' 
für den Anfall und die Einstellung von Fami­
lienzulagen von Bedeutung ist, binnen einem 
Monat nach Eintritt der Tatsache, wenn er aber 
nachweist, daß er von dieser Tatsache erst später 
Kenntnis erlangt hat, binnen einem Monat nach 
Kenntnis der Gehaltskasse unter Vorlage der 
entsprechenden Belege bekanntzugeben. 

(2) über Zuerkennung und Einstellung von 
. Familienzulagen hat die Gehaltkasse Bescheide zu 
. erlassen. 

Weiterzahlung der Bezüge bei 
Die n s t ver hin der u n g. 

§ 28. (1) Ist ein Dienstnehmer nach Antritt des 
Dienstverhältnisses durch Krankheit oder Un­
glücksfall an der Leistung seines Dienstes ver­
hindert, ohne daß er die Verhinderung vorsätz­
lich oder durch grobe Fahrlässigkeit herbeige­
führt hat, so behält er seinen Anspruch auf die 
Bezüge bis . zur Dauer von sechs Wochen. Der 
Anspruch auf die Bezüge erhöht sich auf die 
Dauer von acht Wochen, wenn das Dienstver­
hältnis fünf Jahre, von zehnW och1en, wenn 
es 15 Jahre, und von zwölf Wochen, wenn es 
25 Jahre gedauert hat. Durch je weitere vier 
Wochen behält der Dienstnehmer den Anspruch 
auf die halben Bezüge. 

(2) Tritt innerhalb eines halben Jahres nach 
Wiederantritt des Dienstes abermals eine Dienst-, . 
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verhinderung ein, so hat der Dienstnehmer für 
die Zeit der Dienstverhinderung, soweit die Ge­
samtdauer der Verhinderungen die im Abs. 1, 
bezeichneten Zeiträume übersteigt, Anspruch nur 
auf die Hälfte der ihm gemäß Abs. 1 gebühren­
den Bezüge. 

(3) Der Dienstnehmer behält ferner den An­
spruch auf seine Bezüge, wenn er durch ande're 
wichtige seine Person betreffende Gründe ohne 
sein Verschulden während einer verhältnismäßig 
kurzen Zeit an der Leistung seiner Dienste ver­
hindert ist. 

(4) Weih1iche Dienstnehmer, die gemäß den 
hiefür geltenden Vorschriften vor und nach ihrer 
Entbindung-niicht beschäf.tigt werden dürfen, er­
halten für diese Zeit ke,ine Bezüge, wenn die 
laufenden Lei&tungen des Til"ägers der gesetz­
Ech,en Kr,ankenversicherung für diese Zeit, mit 
Ausnahme des Stillgeldes, diie Höhe der vollen 
Bezüge, vermindent um die gesetzlicliien Abzüge, 
erreichen; i~t dies nicht Je'r Fall, so erhalten sie 
eine 'Ergänzung auf die Nollen· Bezüge~ Die~ 
Dienstverhi'nderung gilt nich,t als Dienstverhinde­
rung im Sinne des Abs. 1. 

A b f e r t i gun g. 

§ 29. Der Anspruch auf Abfertigung richtet 
sich nach den BestimlffiunJgen des AngesteUten­
gesetzes, BGBL Nr. 292/1921. 

Tod fall s bei t rag. 

§ 30. (1) Stirbt ein Dienstnehmer während des 
Be~tandes eines Dienstverhältnisses, auf Grund 
dessen -er ,durch die Gehaltskasse besoldet wird, 
oder innerhaJb von 14 Tagen nach Beendigung 
eines solchen Dien!>tverhähnisse-s, gebührt ein 
Todfallsbeitra.g in der Höhe der dre.if.achen der 
dem zuletzt gemeldeten Dienstausmaß ent­
spreChenden Mona tsbezÜ'ge . 

(2) Auf den TodfauJsbeitJrag hat zunächst der 
überlebende Eheteil Anspruch, der mi,t dem Ver­
s:tüx<berien bis zum Ableben in Ehegemei1nschaft 
gelebt hat. 

(3) Wenn k,ein anspruchsberechtigter Ehet,eil 
vorhanden ist, gebühI1t der TodfaLlsbeitrag den 
in der Obsonge des V eI1~torbenen g-estandenen 
ehelichen Nachkommen. 

(4) Sind auch solche Na,chkommen nicht vor­
handen, so i~t der TodfaH~beitrag oder ein Teil 
desselben jenen physischen Personen, die die 
Kosten des Begräbnisses a'us- eigenen Mitteln be­
stritten halben, 2m gewähren. 

Vors eh uß. 

§ 31. (1) Wenn ein Di-ens,tnehmer u[1Jverschuldet 
in ei.ne Notla.ge geraten ist oder wenn sonstige 
berücksich tigungswürdige Gründe vorliegen, 
kann ihm auf sein Ansuchen -der Vorstand der 
Gehaltskasse eihen unverzinslichen, hinnen läng-
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stens 24 Monaten rückzahlbaren Vorschuß bis I (2) Die für die Zeit vom 1. Dezember bis 
zur Höhe von drei Monatsbezügen gewähren, 31. Mai gebührende Sonderzahlung ist spätestens 
vorausgesetzt, daß die Rückzahlungsraten in dem bis 10. Juni, die für die Zeit vom 1. Juni bis 
unbelasteten pfäncLba"en Teil der Bezüge des 30. November gebührende Sonderzahlung bis 
Dienstne'hmers gedeckt sioo. spätestens 10. Dezember auszuzahlen. 

(2) Eine weitergehende Begünstigung bei der (3) Für Dienstnehmer, deren Dienstverhältni.s 
Bewilligung von Vorschüss,en kann a:uf Grund vor Ablauf des ,Zeitraumes endet, für den die 
eines mit Zweidrittelmehrheit zu fass'enden Be- Sonderzah1ung gebührt, wird die Sonderzahlung 
schlusses d'es Vo,rstandes der Gehaltskasse ge- mit dem Tage des Ausscheidens aus dem Dienst­
währt werdell!. Hieb ei slind auch die Rückzah- verhältnis fällig. 
lungsbedingungen und etwa gebotene Sicherungs­
maßnahmen sowie die Aufrechnung der durch 
die Gewährung einc-s solchen Vorschusses der Ge­
haltskasse sdbst ents:ta,ll!denen Kosten fest-
zusetzen. 

A n fall und Ein s tell oll n g d e " B e z ü g e. 

§ 32. (1) Der Anspruch auf den Gehalt beginnt 
mit dem Ta,ge des Dienstall!orittes und endet mit 
der Beendigung des Dienstverhä!:tnisses. 

(2) Bei Bezugsänderungen ist, sofern nicht 
anderes fes'tgel<egt wird. oder sich aus dies'eD. B'e­
stimmungenerg,i'bt, der Tag des Wirksamwerdens 
der bezüglichen Maßnahme bestimmend. 

(3) Gebühr't der Gehallt nur für einen TeiJ des 
Monats oder ändert sich im Laufe eines Mo.nats 
die Höhe des Geha'ltis', so. ell!tfällt auf jeden Kalen­
dertag ein Dreißigstel des entsprechenden 
Mon;lJtsgehalts. 

(4) Die Bestimmungell! der Abs. 1 und 3 gelten 
auch für die Familienzulaoge. 

(5) Hat der von der Gehaltskas5e beso.ldete 
Dienstnehmer die Meldung nach § 27 rechtzeitig 
erstartet, so gebührt die Kill!derzuhge für ein 
eheliches Kind schon alb dem Mona.t delf Geburt, 
die HaushaItszulage S1chon: ab dem Monat der 
, Verehelichung. 

(6) Haft der von der Gehaltska,sse besoldete 
Dienstn:ehmer die Meldung n;tJch § 27 nicht recht­
zeitig ersta.ttet, so. gebührt die Familienzulage erst 
von dem der Meldung nä\chs:tI'O'lgenden Monats­
ersten oder, wenlll die Meldung an einem Monats­
el1Sten erstattet wurde, von dies'c-m Ta'ge an. 

(7) Die Bestimmungen der Abs. 1, 4, 5 und 6 
gelten für die Entlohnung der Aspiranten sunn­
gemäß. 

(s) Der Anspruch auf Vorrückung aus, eliner 
Gehaltsstufe des, Gehaltsschemas in die nächst­
höhere IgebübI't ab dem Ersten des Monats, in 
dem die Voraussetzung für dileV orrückung er­
füHt ist. ' 

Auszahlun,g. 

§ 33. ü) Der Gehalt, die Entlohnung und die 
Familienzulagen sind für den Kalendermonat zu 
berechnen und am Letzten jedes Monats oder, 
wenn der Monatsletzte auf einen Sonn- oder 
gesetzlichen Feiertag fällt, am vorhergehenden 
Werktag ,im nachhinein auszubeza·hlen. 

Gel t end mac h u n g der Ans p r ü c h c. 

§ 34. Ansprüche gegen die, Gehaltskasse auf' 
Zahlung der nach diesem Bundesgesetz gebühren­
den Bezüge sind beim Arbeitsgericht geltend zu 
machen. o'rtlich zuständig ist nach Wahl des 
Klägers das Arbeitsgericht am Sitze der Gehalts~ 
kasse oder dasjenige, in dessen Bezirk der Kläger 
seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
hat. Das Arbeitsgericht hat seiner Entscheidung 
die von der Gehaltskasse über die Anrechnung 
von Dienstzeiten und über die Vorrückung in 
höhere Bezüge (§ 21 Abs. 1) und über die Zuer­
kennung oder Einstellung von Familienzulagen 
(§ 27 Abs. 2) erlassenen rechtskräftigen Bescheide 
zugrunde zu legen. 

B. Zuwendungen. 

§ 35. Nach \Maßgabeder hiefür vorhandenen 
Mitteil (§ 49 Abs. 3) kann die Gehaltskasse be­
düi-fügen Pharmazeuten, deren Angehörigen oder 
den Hinterbliebenen nach Pharmazeuten Zuwen­
dungen gewähren. Desgleichen können Zuwen­
dungen zur Verhütung des Eintrittes eines wirt­
schaftlichen Notstandes gewährt werden. 

C. Verrechnung ärztlicher Verschreibungen für 
. Rechnung begünstigter Bezieher. 

§ 36. (1) Alle Forderungen, die den Inhabern 
von öffentlichen Apotheken und von Anstalts­
apotheken aus Lieferungen auf Grund ärztlicher 
Verschreibung gegenüber, begünstigten Beziehern 
(§ 1 Abs. 2 Ht. b) zustehen, gehen im Zeitpunkte 
ihrer Entstehung an ,die 'Gehaltskasse über und 
können nur von dieser geltend gemacht werden. 

(2) Die Leiter der öffentlichen Apotheken und 
der Ansta,ltsapotheken haben Idie ärztlichen Ver­
schreibungen (Rezepte), a;uf Grund deren Liefe­
rungen für Rechnung der begünstigten Bezieher 
erbracht worden sind, nach Taxierung und Er­
stellung der Abrechnung bei der Gehaltskasse 
einzureichen. 

(3) Die Gehaltskasse hat die auf Grund der Ab­
rechnungen der ärztlichen Verschreibungen sich 
er.gebenden Beträge binnen 14 Tagen nach ihrer 
Einreich.ung an den Inhaber ,de. Apotheke, von 
der die Lieferung erbracht wurde, zu Handen 
des verantwortlichen Leiters zu bezahlen. 
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III. ABSCHNITT. 

Verfahren. 

§ 37. (1) Gegen dieBescheide gemäß den §§ 9, 
21 und 27 dieses Bundesgesetzes kann binnen 
zwei Wochen nach Zusteilung des Bescheides bei 
der Gehaltskasse Berufung eingebracht wer:den. 
Einer gegen einen Vorschreibungsbescheid nach 
§ 9 dieses Bundesgesetzes eingebrachten Berufung 
kommt eine aufschiebende Wirkung nicht. zu. 
Über die Berufungen entscheidet das Bundesmi­
nisterium für soziale Verwaltung. 

(2) Bes·cheide, die gegen zwingende Bestimmun­
gen dieses Bundesgesetzes verstoßen, leiden an 
einem mit Nichtigkeit bedrohten Fehler. 

. (3) Die Nichtigerklärung reicht auf den Zeit­
punkt zurück, in dem der nichügerklärte Be­
scheid zugestellt worden ist. 

IV. ABSCHNITT. 

Aufbau der Verwaltung. 

A. Organe; 

§ 38. Die Organe der Gehaltskasse sind: 
. a) die Delegiertenversammlung, 
b) der Vorstand, 
c) zwei Obmänner und zwei Obmannstell-

vertreter, 
d) zwei Rechnungsprüfer und zwei Rech­

nungsprüferstellvert·reter. 

Die Dei e g i e r t e n ver sam m I u n g. 
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g) die Entgegennahme des Berichtes der Rech· 
nungsprüfer über die Gebarung der Ob-
männer und des Vorstandes, . 

. h) die Genehmigung des Rechnungsabschlusses 
und des Rechenschaftsberichtes der Ob­
männer und des Vorstandes sowie die Er­
teilung der Entlastung für diese Organe, 

i) die Verfügung über das Vermögen der Ge­
haltskasse. 

§ 40. (1) Die Delegiertenversammlung ist bin­
nen einem Monat nach ihrer Wahl vom Bun­
deskommissär der Gehaltskasse (§ 55 Abs. 2) ein­
zuberufen. 

(2) Die Delegiertenversammlung ist von den 
Obmännern nach Bedarf, mindestens aber ein­
mal im Jahr, einzuberufen. Überdies ist die Dele­
giertenversammlung binnen acht Tagen einzu­
berufen: 

a) wenn es vom Vorstande oder von der 
Delegiertenversammlung selbst beschlossen 
wird; . 

b) wenn es mindestens 18 Mitglieder der De­
legiertenversammlung schriftlich verlangen; 

c) wenn es vom Bundesministerium für so­
ziale Verwaltung als Aufsichtsbehörde ver­
langt wird . 

(3) Die Delegiertenversammlung ist beschluß­
fähig, wenn mindestens je zwölf Mitglieder aus 
der Abteilung der Dienstnehmer und der der 
Dienstgeber anwesend oder vertreten sind. 

(4) Im Falle der Beschlußunfähigkeit ist eine 
mit der gleichen Tagesordnung unter Ernhaltung 
einer 14tägigen Frist einberufene Delegiertenver-

§ 39. (1) Die Delegiertenversammlung hat aus sammlung_ ohne Rücksicht auf die Zahl der er-
72 Mitgliedern zu bestehen, von denen je die schienen Mitglieder beschlußfähig. 
Half te der Abteilung der.Dienstnehmer und der (5) Die Mitglieder der Delegiertenversammlung 
Abteilung der Dienstgeber anzugehören hat. können bei begründeter Verhinderung durch ein 

anderes Mitglied der De1egiertenversammlung 
(2) Die Mitglieder der Delegiertenversammlung mit Vollmacht vertreten werden. Ein Mitglied 

sind mit den nach den Bestimmungen des Apo- darf nur mit einer Vollmacht betraut werden. 
thekerkammergesetzes, BGBL Nr. 152/1947, ge-
wählten Mitgliedern der Delegiertenversamm- § 41. (1) Die Delegiertenversammlung hat ihre 

I d 
Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit zu 

ung er Österreichischen Apothekerkammer 
personengleich. Die Wahl der Delegierten der fassen.. . 
österreichischen Apothekerkammer ist daher (2) .Em Exemplar der über den Verlauf der 
gleichzeitig die Wahl der Delegierten der Ge- . Delegiertenversammlung zu führenden Verhand­
haltkasse. lungsschrift ist dem Bundesministerium für so­

(3) Der Delegiertenversammlung obliegt: 
a) die Wahl des Vorstandes der Gehaltskasse, 
b) die Wahl der Obmäi:mer und der Obmann­

stell vertreter, 
c) die Wahl der beiden Rechnungsprüfer und 

deren Stellvertreter, 
d) die Beschlußfassung über die Verwaltung 

des Reservefonds, 
e) die Beschlußfassung über die Verwaltung 

des Unterstützungsfonds und die Dotie­
rung seiner einzelnen Konten, 

f) die Beschlußfassung über V orlagen des 
Vorstandes, 

ziale Verwaltung binnen vier Wochen vorzu­
legen. Aus der Verhandlungsschrift haben die 
Beschlußfähigkeit, die gefaßten Beschlüsse und 
die Art ihres Zustandekommens ersichtlich zu 
sem. 

Der Vorstand. 

§ 42. (1) Der Vorstand hat aus 14 Mitgliedern, 
von denen je die Hälfte der Abteilung der Dienst­
nehmer und der Abteilung der Dienstgeber anzu­
gehören hat, zu bestehen. 

(2) Die Mitglieder ·des Vorstandes sind von der 
Delegiertenversammlung zu wählen, wobei die 
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Vorstandsmitglieder aus der' Abtei'lung der 
Dienstnehmer sowie die Vorstandsmitglieder aus 
der Abteilung der Dienstgeber von den Delegier­
ten der Abteilung zu wählen sind, der sie ange­
hören. 

(3) Zum Vorstandsmitglied ist gewählt, wer 
jeweils die größte Anzahl der gültigen Stimmen 
auf sich vereinigt. Bei Stimmengleichheit ist der 
Wahlvorgang einmal zu wiederholen, bei noch­
maliger Stimmengleichheit entscheidet das Los. 

(4) Dem Vorstand obliegt: 
a) die überwachung ,der Durchführung der 

Beschlüsse der Delegiertenversammlung und 
die Beratung der Obmänner der Gehalts­
kasse sowie ,die Beschlußfa'ssung über aUe 
wichtigeren, nicht zum gewöhnlichen Ge­
s.chäftsbetrieb der Gehaltskasse gehörenden 
Angelegenheiten, soweit sie nicht der Be­
schlußfassung durch die Delegiertenver­
sammlung vorbehalten sind, 

ob) die Auf.s·ich! über die finanzieHe Gebarung, 
c) die Beschlußfassung über die Dienst­

ordnut1lg, 

<1') die Vo.rbereit'U.t1Ig aHer der Delegierten­
versammlung zukommenden Angelegene 
heiten, 

e) die Entscheidung über All1s~chen um An­
rechnung von Gehaltskas.gendiemtzeiten 
sowie die Festsetzung der Anredmungs.­
beträge, 

f) die Stundung von Mitgliedsheiträgen, von 
Gehaltskassenumhgen 'Und von Risken­
a usgI~ichS1bei trägen, 

g) die Gewährun'g von Vorschüssen, 
. h) die Ents,cheidunlg üher die Zuerkennung 

von TO'dfalIsheiträgen und Aushoilfeh, 
i) die Beschlußfassung über die Art von 

Kundma.ch ungoen, 
j) die Gewährouong von Zuwendungen, 
k) die Festsetzung der Gehalrskassenumlagen, 

des Riskenausgleichsbeitragoes. und. der Mit­
gliedsbei träge, 

1) die Festsetzung der G~ha,[ts{Entlohnungs)­
schemen, der Sonderzahlungen oodo Fami­
lienzulagen, 

m) die Ent:>cheidung über Aufnahme, Kündoi­
gung und Enotlas:sung von Angestellten der 
Gehakskasse sowie über die A,nrechnung 
von Vordienstzeiten dreser Angestellten 
und die Gewährung von Vorschüssen aJn sie. 

(5) Der Vors.tand ist berechltigt, Ent~cheid'Ungen 
über die im Abis. 4 lit. g, h, j und m genannten 
Angelegenheiten den Obmännern z·u übertragen. 

(6) In der Dienswrdnung (Abs. 4 lit. c) sind 
die dienst-, besoldungs- und pen.sionsrechtlichen 
Verhältnisse der AngesotelJten und sonstigen 
Hilf5ikräfte ~ der Gehalltskasse unter Bedacht­
nahme a'U,f die gesetzlichen Bestimmungen des 
Arbeits-und Sozialversicherongsrechts zu regeln 

'und Vorsorgen für die fa~hloiche A'UlSbilodung der 
Bediensteten zu treffen; die Dienstordnut1lg darf 
d~n öffentlichen Interessen vom Gesichtspunkte 
der durch di,e Gehaltskasse zu hesor:gendenAuf­
gaben nicht et1lt'gegenstehen und muß der wirt-' 
schaftlichen Leistungsfähigkeit der Gehairskasse 
Rechnung tragen. 

§ 43. (1) Der Vorstand triüt nach Bedarf zu­
sam~en. Er wird von den Obmännern ein­
berufen. Er ist hinnen d.rei Tagen einzuberufen, 
wenn d·ies von vier Vors.tandismitgliedern oder 
vom Bundesministerium für soziale Verwalturug 
als Aufsichtsbehörde verlangt wird. 

(2) Der Vor:stand iso! beschlußfähig, wenn min­
de$ltens je drei Mitglieder aus der Abt~,ilung der 
Dienstnehmer u.nd der der Dieu$logeber anwe~end 
sind. Im Falle der Be&ch~ußun,fähigkeit ist der 
Vor$ltand mit der gleichen Ta!gesordnu.ng unter 
Einhaltung einer vierzehntägigen Frist. ohne 
Rücksicht auf die ZahI der erschienenen Mitglie­
der beschlußfähig. 

(3) Die Mitglieder des Vorstandes können bei -­
Verhindenung durch ein anderes Mioglied des 
Vorstandes' . mit Vollma,chi vertreten werden. 
Ein Mitglied darf nur mit einer Vollmacht be­
tmut werden. 

(4) Der Vorstand faßt seine Bes,chlüsse mit ein­
facher StimmeIllIllehrheit. 

(5) Ein Exemplar der über den Verlauf der 
Vorstandssitzung zu führenden Verhandlungs­
schrift ist dem Bundesministerium für soziale 
Verwaltung binnen vier Wochen vorzulegen. Aus 
der Verhandlungsschrift haben die Beschlußfähig­
keit, die gefaßten Beschlüsse .und die Art ihfes 
Zustandekommens ersiChtlich zu sein. 

Die 0 b m ä n n e r. 

§ 44. (1) Die. Obmänner und deren Stellver­
treter werden von der Delegiertenversammlung 

. aus den Mitgliedern des Vorstandes gewählt. 
Von den Obmännern und deren Stellvertretern 
haben der erste Obmann und dessen Stellver­
treter def Abteilung der Dienstnehmer, der 
zweite Obmann und dessen Stellvertreter der 
Abteilung der Dienstgeber anzugehören. 

(2) Die ,Obmänner und deren Stellvertreter 
sind von den Delegierten ihrer Abteilungen am 
den Mitgliedern des Vorstandes zu wählen. Zum 
Obmann oder Obmannstellvertreter ist gewählt, 
wer jeweils die größte Anzahl der gültig abge­
gebenen Stimmen auf sich vereinigt. Bei Stim­
mengleichheit ist der Wahlgang einmal zu wie­
derholen, bei nochmaliger Stimmengleichheit ent­
scheidet das Los. 

(3) Die Obmänner und die Obmannstellver­
treller bleiben auch dann Mitglieder des Vor­
standes der Gehaltskasse, wenn sie ihre Funktion 
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als Obmann oder Obmannstellvertreter zurück­
legen. 

(4) Den Obmännern obliegt: 
a) die Vertretung der Gehaltskasse nach 

außen, 
b) die Leitung und überwachung der ge­

samten Geschäftsführung der Gehaltskasse, 
c) die Einberufung der Sitzungen der Dele·· 

giertenversammlung und des Vorstandes 
sowie die Festsetzung der Tagesordimngen, 

d). die Kundmachung der Höhe der Gehalts­
kassenumlagen und des Riskenausgleichs­
beitrages, 

e) die Entscheidung in den ihnen vom Vor-

" 
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so sind inn:erha!Jib einer Frist von :sechs Wochen 
nach' erLangter Kenntnis von diesem Umstande 
vom Bundesministerium fü,r soziale Verwaltung 
Neuwahlen anzuordnen. Diese Neuwahlen wir­
ken 'auch fül' die Delegier.tenversammhung der 
österreich ischen Apothekel"kammer. 

§ 47. Die ObmäIIDcr und ihre Stellvertreter 
haben vor ihrem Amtsantritt zu Handen des 
Bundesministers tür soziale Verwaltung, die 
übrigen Vorstandsmiogloieder zu Haooen des 
er~ten Obmannes ein Gelöbnis auf die Einhal­
tung der Gesetz\! und die getreue Erfüllung ihrer 
Obliegenheiten abzulegen. 

stand übertragenen Angelegenheiten. B. Geschäftsführung. 
(i;) Den Vorsitz in den Sitzungen der Dele- V" b 

giertenversammlung und des Vorstandes hat der . er m 0 gen s g e ar u n g. 
erste Obmann und in dessen Verhinderung sein I § 48. (1) Die GehaltJ~kasse halt für jedes ab­
Stellvertreter. Ist auch dieser verhindert, komm'_ gelaufene Geochäf,tsjahr einen Rechnungsabschluß 
der Vorsitz dem zweiten Obmann, in dessen I aufzustellen, der jedenfalls .a.us einer Erfolgs­
Verhinderung seinem Stellvertreter zu. rechnung und- eine,r SchJ.u-ßbila.nz be!>tehen muß. 

(6) Die Obmänner sind verpflichtet, in Zweifels- A~ßerdem si~ ein Geschäftsber·icht und stati-
fällen die Entscheidung des Bundesministeriums suoche NaJchwel'~:.m~en z,u verfassen. . 
für soziale Verwaltung einzuholen. (2) Das Geschaftsophr 1st das K·alenderJahr. 

§ 49. (1) Die Gehaltslka~se hat die Durchführung 
der ihr durch: dieses Blllooes:gesetz übertragenen 
Besoldung der "pharmazeutischen Diens·cnehmer 
dturchdie AnIegung eines Reservefonds jederzeit 
sicherzustellen. 

Die Rechnungsprüfe~ 

§ 45. (t) Die Rechnungsprüfer und die Rech­
nungsprüferstellvertreter, von denen je einer der 
Abteilung der Dienstnehmer und der der Dienst­
geber anzugehören hat, werden von den Dele­
giert.en der Abteilung, der sie angehören, ge­
wählt. 

(2) Zum Rechnungsprüfer oder Rechnungsprü­
ferstellvertreter ist gewählt, wer jeweils die 
größte Anzahl der gültig abgegebenen Stimmen 
auf sich ~ereinigt. Bei Stimmengleichheit ist der 
Wahlgang einmal zu wiederholen, bei nochma­
liger Stimmengleichheit entscheidet das Los. Mit­
glieder der Delegiertenversammlung und des 
Vorstandes sind zu Rechnungsprüfern oder 
Rechnungsprüferstellvertretern nicht wählbar. 

(3) Die Rechnungsprüfer haben die Gebarung 
der Gehaltskasse dahin zu überprüfen, ob sie den 
geltenden Bestimmungen entspricht und sparsam, 

,wirtschaftlich sowie zweckmäßig geführt wird. 
Es obliegt ihnen, alljährlich nach Schluß des Ge­
schäftsjahres den Rechnungsabschluß zu überprü­
fen und der Delegiertenversammlung hierüber 
antragstellend zu berichten. 

Gemeinsame Bestimmungen. 

§ 46. (t) Bei den Wahlhandlungen nach den 
§§ 39 und 42 bis 45 führt in jeder Gruppe das 
an Lebensjahren älteste Mitglied den Vorsitz. 

(2) Wird ein Mandat (Vorstandsmitglied, Ob­
mann, Obmannstellvertreter, Rechnungsprüfer 
oder Rechnungsprüferstellvertreter) frei, so hat 
binnen vier Wochen" die Nachwahl stattzufinden. 

(3) Wird durch Rücknritt von Mitgliedern der 
Delegiertenvers,ammlung diese beschluß unfähig, 

(2) Dem Reservefonds iSlt 1 v. H. der jeweils 
eingehenden Gehaltskassenumlagen und Risken­
aus·gleichsbei:träge zuzuführen. Die Höhe des 
Reservefonds darf die Hälfte des Betrages nicht 
übersteigen, der im iahgelaufenen Geschäf.tsjahr 
an Gehaltskassenumlagen eing~gangen ist. 

(3) Die Eingänge an Mitgliedsbeiträgen sowitO 
allfällige übers,chüs'se aus dem Res·ervefonds sind 
einem UnversrtJÜtzungsfond!s, zutzmführen. Aus den 
Mi,ttelin dieses Fonds sind die im § 35 angeführ­
ten AufgaJben zu best:reiten. 

§ 50. Die 7Jur Anlage verfügbaren Mittel sind 
nutzbringend anzulegw. Ban-lbeträge sind bei 
mindestens ZWel K,reditunternehmungenein­
zulegen. Sonstig.es Vermögen, insbesondere Im­
mobilien, sind mit der Sorgfalt eines ordentlichen 
~a'llfmannes zu verwalten. 

Ver wal tun g .. 

§ 51. Die Konrz.epts-, Buchhaltungs-, Kas:sen­
und Kanzl.eigesch.äfte der Gehaltskasse werden 
durch eine Verwa1tungssocUe in Verwaltungs­
gemeinsd1afi mit dem K=meramt der Ö$lter,rei­
chis,chen Apothekerkammer besorgt. Die Ver­
walwngsstelle wird' vom Kamme.rd,irektor der 
österreichisrcheri Apothekel'kammer geleitet und 
unterliegt der Aufsich,t der Obmänner der 
Gehaltskasse. 

Ver s c h wie g e nh e i t $I P f I ich t. 

§ 52. (1) Die M~tlglieder der Organe der 
Gehaltskasse und deren Stellv·er;treter mnd hin-
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sichtlich der ihnen in Au"übung ihrer Funktion 
oder mit Beziehung auf diese bekannt gewor­
denen Angelegenheit zur Verschwi,egenheit ver­
pflichtet. Sie sLnd jedoch ·in Erfüllungn ihrer Auf­
gaben berechtig>t, die Standesöffentlichkeit unter 
W ahrung wirt~chafltlich'er und persönlich'er In ter­
essen der Mitgilieder der Gehaltskass,e über ihre 
Tätigkeit zu ,unterrichten. . 

(2) Die Angestellten der Gehaltskass·e haben 
über alle ihnen in Ausübung ihre'r Tätigkeit oder 
mit Beziehung auf diese bekannt gewordenen 
AngelegenJheireru, ,die im Interess'e des Apotheker­
stand~ oder im Interes,se eines Mitgliede's der 
Gehaltskasse Geheimhaltung erfordern oder 
ihnen als vertrauilich bezeich:net wo,rden sind, 
gegen jedermann, dem sie über soLche Angelegen­
heiten eine Mittei:IUlng z'u machen nicht verpflich­
tet sind, strel1ig~tes Stil'ls.chweigen zu beohachten. 

(3) Das Bundes.ministerium für soziale Ver­
waltung kann die ,in den Abs. 1 und 2 genannten 
Personen von der V ersd1'wiege,nhei<tspflich tauf 
Verlangen eines Gerichtes oder einer Verwal­
tungsbehördle 'entbinden, wenn dies im öffent­
lichen Interess,e gelegen ist. 

§ 56. Das Bundesministerium für soziale Ver­
waltung hat Beschlüsse der Organe der Gehalts­
kasse, die gegen bestehende Rechtsvors,chriften 
verstoßen, aufzuheben. 

§ 57. (1) Das Bundesministerium für soziale 
Ve'rwaltung hat durch Verfügung den Vorstand 
der Gehaltskasse abzube'rufen, wenn dieser seine 
Befugnisse überschreitet, seine Aufgabenvernadt­
lässigt oder beschluß unfähig wird. 

(2) In den Fällen des Abs. 1 hat das Bundes­
ministerium für soziale Verwaltung nach An­
hörung der österreichischen Apothekerkammer 
einen Verwalter !zu ernennen, dem ein sedts­
gliedriger Ausschuß als Beirat beizugeben ist. 

(3) Der Verwalter und die Mitglieder des Bei­
rates müssen der Gehaltskasse als wählbare Mit­
glieder angehören. Die Mitglieder des Beirates 
müssen zur Hälfte der Abteilung der Dienst­
nehmer und zur Hälfte der Abteilung der Dienst­
geber angehören. Mitglieder der Delegiertenver­
sammlung der Gehaltskasse dürfen weder zum 
Verwalter ernannt, noch zu Beiratsmitgliedern 
bestellt werden. 

(4) Der Verwalter hat bis zur Beendigung der 
Rechtsverbindliche Zeichnung. Neuwahl des Vorstandes die Geschäfte der Ob­

männer und des Vorstandes zu führen. § 53. (1) Fiir die Gehaltslkas~,e zeichnen die Ob-
mä'nner gemeinsam. 

(2) Die Obmänner sind berechtigt,. zur Zeich­
nung für die Gehaltskasse dem Kammerdirektor 
der Österreichischen Apothekerkammer als Leiter 
der Verwaltungsstelle der Gehaltskasse im Rah­
men .der Geschäftsordnung Zeichnungsbefugnis 
zu erteilen. .' 

K und mac h u ng e n. 

§ 54. Die Kundmachungen der Gehaltskasse 
haben durch Einschaltung in das "Amtsblatt zur 
Wiener Zeitung" sowie in Fachblättern, die vom 
Vorstand bestimmt werden, zu erJolgen. 

V. ABSCHNITT. 

Aufsicht des Bundes. 

§ 55. (1) Die Gehaltskasse untersteht der Auf­
sich,t des Bundesministeriums für soziale' Ver­
waltung. 

(2) Das Bundesministerium 'für soziale Ver­
waltung übt sein Aufsichtsrecht insbesondere 
durch einen Bundeskommissär aus, der aus dem 
Stande der rechtskundigen Beamten zu bestellen 
ist. Der Bundeskommissär ist berechtigt, an den 
Sitzungen des Vorstandes und an der Delegierten­
versammlung teilzunehmen. Für den Bundes­
kommissär ist ein Stellvertreter, der gleichfalls 
aus dem Stande der rechtskundigen Beamten des 
Bundesm.inisteriums für soziale Verwaltung zu 
entnehmen ist, zu bestellen. 

(5) Die Neuwahl des Vorstandes ist spätestens 
drei Monate nadt Ernennung des Verwalters vor­
zunehmen. 

VI. ABSCHNITT. 

Obergangs- und Schlußbestimmungen. 

§ 58. (t) Dieses Bundesgesetz tritt am ... 
in Kraft. 

(2) Mit Wirksamkeitsbeginn dieses Bundes­
gesetzes treten außer Kraoft: 

a) das Gehaltskassengesetz, BGBI. Nr. 23 vom 
Jahre 1928, in- der Fassung BGBI. Nr. 62. 
1951; 

b) die Verordnung des Bundesministeriums 
für soziale Verwaltung vom 6. Juni 1931, 
BGBI. Nr. 149, betreffend die Satzungen 
für die "Pharmazeutische Gehaltskasse für 
Österreidt" ; 

c) die Verordnung des Bundesministeriums 
,für sozi'ale Verwaltung vom 11. Juni 1947, 
BGBI. Nr. 162, betreffend die Errichtung 
eines Apothekenwiederaufbaufonds ; 

d) die Verordn;ung des Bundesministeriums 
für soziale Verwaltung vom 20. Juli 1933, 
BGBI. Nr. 340, betreffend die Gehalts­
regelung, den Umlagentarif und den Ris­
kenausgleidt der "Pharmazeutischen Ge­
haltskasse für österreidt", in der Fassung 
der Verordnung des Reichskommissars für 
die Wiedervereinigu~g österreichs mit dem 
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Deutschen Reich, GBl. f. d. L. Ö. Nr. 1112/ 
1939, sowie der Verordnungen des Bundes­
ministeriums für soziale Verwaltung vom 
15. Juli 1949, BGBl. Nr. 181, vom 15. März 
1954, BGBl. Nr. 55, vom 9. Dezember 
1955, BGBl. Nr. 252, vom 19 .. Juni 1957, 
BGBl. Nr. 182, und vom 23. April 1958, 
BGBL Nr. 90; 

e) die Verordnung des Reichsministers des 
Tnnern und des Generalbevollmächtigten 
für den Arbeitseinsatz vom 14. Dezember 
1944, RMBliV. Nr. 20, S. 81, über die 
Pharmazeutische Gehaltskasse in den Alpen­
und Donaureichsgauen; 

13 

"Pharmazeutischen Gehaltskasse für österreich" 
enthaltene Gehaltsschema, die in diesem Gehalts­
schema festgesetzten Grundgehälter, die Familien­
zulagen und die Sonderzahlungen weiter. 

(4) Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes geltende Regelung der dienst-, 
besoldungs- und pensionsrechtlichen v: erhältnisse 
der Angestellten und sonstigen Hilfskräfte der 
Gehaltskasse ist bis zu einer Neuregelung im 
Sinne des § 42 Abs. 4 lit. c dieses Bundesgesetzes 
weiter .anzuwenden. 

§ 59. Die im Zeitpunkte des Inkrafttretens 
dieses Bundesgesetzes bestehenden Organe der 
Gehaltskasse bleiben bis zum Ablauf der Funk-

f) Verordnung des Bundesministeriums für 
soziale Verwaltung vom 9. Februar 1952, tionsperiode der Delegiertenversammlung der 

I 
ösi:erreichischen Apothekerkammer, die bei 

BGB. Nr. 36, in der Fassung der Verord- . k k' b' d' d " . 
ming BGBl. Nr. 96/1956, betreff.end die :Vlr .sam.

h
elts egAmn les

H
es. bB~n '~bsges~tzes tadt~g 

E I . W 1..1 d f" d' 1st, In 1 rem mte. le el u ernlffimt le r assung emer aal or, nung ur le '. d . 
"Pharmaz.<':utische Gehaltskasse für öster- ~auptversammlung dIe nach en . Besummungen 

'ch" dIeses Bundesgesetzes der Deleglertenversamm-
rel . k f b . . lung zu ommenden Au ga' en. 

(3) BIS zur Beschlußfassung des Vorstandes 1m I . 
Sinne des § 12 dieses Bundesgesetzes gelten das § .pO. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
in der Verordnung des Bundesministeriums für ist das Bundesministerium für soziale Verwal­
soziale Verwaltung vom 20. Juli 1933, BGBl. tung, hinsichtlich der §§ 9 Abs. 6, 11, 12 Abs. 1, 
Nr. 340, in der Fassung der Verordnung BGBI. 13, 14, 28 bis 30, 32 Abs. 1 bis 3, 33, 34, 52 
Nr. 90/1958, betreffend die Gehaltsregelung, den und 53 im Einvernehmen mit dem Bundesmini­
Umlagentarif und den Riskenausgleich der { sterium für Justiz hetraut. 
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Erläuternde Bemerkungen 

Abweichend von den besoldungsrechtlichen 
Bestimmungen, wie sie für Angestellte in 
anderen privaten und in öffentlichen Dienst­
verhältnissen bestehen, erfolgt die Auszahlung 
des Entgelts für das pharmazeutische Personal 
nicht uninittelbar durch den Dienstgeber, 
sondern durch eine eigene Institution, die 
"Pharmazeutische' Gehaltskasse für Öster­
reich" . 

Die "Pharmazeutische Gehaltskasse für 
Österreich" (in der Folge kurz Gehaltskasse 
genannt), welche ursprünglich im Jahre 1908 
auf Grund des Vereinsgesetzes als "Allgemeine 
Gehaltskasse der Apotheker Österreichs" ge­
schaffen worden ist, wurde mit dem Wirkungs­
bereich für ganz Österreich durch das Gehalts­
kassengesetz vom 30. Juli 1919, StGBl. 
Nr. 410,. gesetzlich verankert. Der Zweck 
dieses Gesetzes war, die Gehaltsbezüge der 
pharmazeutischen Dienstnehmer einheitlich zu 
regeln. Die Höhe der Bezüge wurde nach diesem 
Gesetz in Form eines eiI;lheitlichen Gehalts­
schemas errechnet. Die Bezüge setzten sich 
aus dem Grundgehalt, aus nach der Dienst­
zeit verschiedenen Steigerungsbeträgen sowie 
aus Orts- und Familienzulagen zusammen. 
Von den Eigentümern der Apotheken wurden 
zur Deckung dieses Besoldungsaufwandes nach 
einem bestimmten Umlagentarif Beiträge ein­
gehoben. 

Das Wesen der Gehaltszahlung durch die 
Gehaltskasse besteht somit· darin, daß die 
Apotheker ohne Rücksicht auf die Dienstzeit 
der von ihnen beschäftigten pharmazeutischen 
Fachkräfte für diese eine gleichmäßig fest­
gesetzte Umlage an die Gehaltskasse einzah­
len, wogegen die Kasse den pharmazeutischen 
Fachkräften einen nach Dienstjahren ansteigen­
den Gehalt ausbezahlt. _ 

Durch dieses System wird den pharma­
zeutischen Fachkräften der Vorteil eines ge­
sicherten mit, den Dienstjahren ansteigenden 
Gehalts und damit eine gesicherte Existenz, 
ähnlich der öffentlich Bediensteten, geboten. 
Anderseits fällt für den Dienstgeber \jeder 
Anreiz weg, jüngere Pharmazeuten mit ge­
ringerem Gehalt anzustellen und ältere pharma­
zeutische Fachkräfte zu entlassen. 

Die Gehaltskasse hat sich im Laufe ihres 
nahezu 40jährigen Bestandes als Sozialein­
richtung der österreichischen Apothekerschaft 

überaus bewährt. Desgleichen haben die im 
Rahmen dieser Institution geschaffenen W ohl­
fahrts- und Unterstützungseinrichtungen zum 
sozialen Frieden in diesem Berufsstand wesent­
lich beigetragen. Eine bei der Gehaltskasse 
errichtete sogenannte Taxabteilung besorgt 
die Taxierung der Rezepte der Kranken­
versicherungsträger, die Rechnungslegung für 
die Krankenkassen, führt die Verhandlungen 
wegen allfälliger Taxdifferenzen und zahlt bei 
Überreichung der Rezepte den Apotheken die 
ihnen zustehende Rechnungssumme aus, so daß 
die Apotheken unabhängig vom Zeitpunkt 
der Honorierung der Rezeptbeträge durch die 
Krankenversicherungsträger stets in der Lage 
sind, ihren Warenbestand zu ergänzen und 
damit. die Arzneimittelversorgung der Bevöl­
kerung jederzeit sicherzustellen. 

Seit Errichtung der Gehaltskasse hat sich 
aus verständlichen Gründen des öfteren die 
Notwendigkeit ergeben, mancherlei Änderungen 
im Verordnungswege zu statuieren. Einzelnen 
dieser im Verordnungs wege erlassenen Be­
stimmungen fehlt die entsprechende gesetzliche 
Deckung. Da diese mannigfaltigen Änderungen 
außerdem zu einer gewissen Unübersichtlich­
keit der Materie geführt haben und schließlich 
durch eine vom Reichsminister des Innern und 
dem Generalbevollmächtigten für den Ar­
beitseinsatz erlassene Verordnung vom 14. De­
zeIl}.ber 1944, RMBliV. Nr. 20, S. 81, die 
Weitergeltung der Bestimmungen des § 1 und 
des § 3 des Gehaltskassengesetzes zweifelhaft 
erscheinen, hat sich die Notwendigkeit er­
ge ben, das Gehaltskassengesetz aus dem Jahre 
1919, das schon seinerzeit durch Verordnung 
des Bundesministers für soziale Verwaltung 
vom 6. Jänner 1928, BGBL Nr. 23, als 
"Gehaltskassengesetz vom Jahre 1928" wieder­
verlautbart worden ist, an die derzeitigen 
Gegebenheiten anzupassen und neu zu. er­
lassen. 

Der gegenständliche Entwurf eines neuen 
Gehaltskassengesetzes ist in sechs Abschnitte 
gegliedert. 

Der Erste Abschnitt umfaßt die all­
gemeinen Bestimmungen. In diesem Ab­
schnitt werden im wesentlichen Wirkungs­
kreis und Zweck der Gehaltskasse umschrieben, 
der Kreis der der Gehaltskasse als Mitglieder 
angehörenden Personen bestimmt und die 
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Mittel, die zur Besorgung der Aufgaben der 
Gehaltskasse notwendig sind, taxativ ange­
führt. Gleichzeitig wird die Höhe der Mittel 
grundsätzlich festgelegt. I 

Der Zweite Abschnitt enthält Vorschrif­
ten über die Leistungen der Gehaltskasse. 
Insbesondere wird in diesem Abschnitt die 
Bemessung und Auszahlung der Bezüge ge­
regelt und im einzelnen bestimmt, welche 
Dienstzeiten den von der Gehaltskasse zu 
besoldenden Dienstnehmern für die V orrückung 
in höhere Bezüge anzurechnen sind. Ferner 
enthält der Abschnitt Bestimmungen über die 
Zahlung der Abfertigung, des Todfallsbei­
trages, die Gewährung des Vorschusses, Anfall 
und Einstellung der Bezüge sowie über die 
Geltendmaehung der Ansprüche. Sohließlich 
werden Grundsätze über die Leistung von Zu­
wendungen an bedürftige Pharmazeuten, deren 
Angehörige oder Hinterbliebene von Pharma­
zeuten aufgestellt. Außerdem wird die Ver­
rechnung ärztlicher Verschreibungen für Rech­
nung der Sozialversicherungsträger und son­
stiger juristischer Personen geregelt, denen auf 
Grund gesetzlicher Vorschriften beim Arznei­
mittelbezug Nachlässe zu gewähren sind (be­
günstigte Bezieher). 

Der Dritte Abschnitt beinhaltet Ver­
fahrensbestimmungen. 

Der Vierte Abschnitt hat den Aufbau 
der Verwaltung der Gehaltskasse zum Gegen­
stand. Er regelt den Wirkungskreis und die 
Zusammensetzung der Organe dieser Institu­
tion sowie die Geschäftsführung. 

15 

und diesen angegliederte Unternehmungen 
sowie Unternehmungen der" pharmazeutischen 
Fachkräfte sowie die in diesen beschäftigten 
pharmazeutischen Dienstnehmer der Gehalts­
kasse nicht mehr angehören, dem § 4 Abs. 1 
und 2 des derzeit geltenden Gesetzes. 

§ 4 regelt Beginn und Ende der Mitglied­
schaft. Das derzeitige Gehaltskassengesetz 
enthält darüber keine näheren Bestimmungen; 
diese finden sich vielmehr im § 4 der Verord­
nung des Bundesministeriums für soziale 
Verwaltung vom 6. Juni 1931, BGBL Nr. 149, 
betreffend die Satzungen für die "Pharmazeu­
tische Gehaltskasse für Österreich", die mit 
dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes ihre 
Wirksamkeit verliert. 

§ 5 zählt taxativ die zur Besorgung der 
Aufga~en der Gehaltskasse erforderlichen Mit­
tel auf. Im derzeit geltenden Gesetz fehlt eine 
solche übersichtliche Aufstellung. Die Be­
stimmungen über die Aufbringung der Mittel 
sind vielmehr in den verschiedenen apotheken­
rechtlichen Vorschriften verstreut. 

§ 6 enthält Vorschriften über die Festsetzung 
und Entrichtung der. Mitgliedsbeiträge; er 
ersetzt- die diesbezüglichen Bestimmungen des 
§ 5 des derzeitigen Gehaltskassengesetzes und 
des § 3 der Verordnung des Bundesministeriums 
für soziale Verwaltung vom 6. Juni 1931, 
BGBL Nr. 149, betreffend die Satzungen für 
die "Pharmazeutische Gehaltskasse für Öster­
reich" . 

Der Fünfte Abschnitt normiert die Auf-
sicht des Bundes über die Gehaltskasse. § 7 verpflichtet die Mitglieder der Gehalts-

Der Sechste Abschnitt enthält Über- kasse aus der Abteilung der Dienstgeber für 
gangs- und Schlußbestimmungen. die in ihren Apotheken angestellten pharma-

Zu den einzelnen Bestimmungen des Gesetz- zeutischen Fachkräfte und Dispensanten zur 
entwurfes ist zu bemerken: monatlichen Zahlung der Gehaltskassenumlage 

und normiert die Grundlagen fü~ die Berech-
§ 1 legt den Wirkungskreis und Zweck der nung, dieser Umlage, deren Höhe vom Vor­

Pharmazeutischen Gehaltskasse fest. Sein stand zu beschließen ist. 
Inhalt entspricht sinngemäß dem des § 1 Abs. 1 . 
des derzeit geltenden Gehaltskassengesetzes. Wie bereits im Allgemeinen Teil näher aus-

geführt, dient die Gehaltskassenumlage . zur 
§ 2 statuiert die zur Erfüllung der Aufgaben Besoldung der in den Apotheken beschäftigten 

erforderlichen Verpflichtungen der Behörden pharmazeutischen Dienstnehmer. Ihre Höhe 
und der Träger der Sozialversicherung zur sowie das Ausmaß der Besoldung wurden bis­
Auskunfterteilung und regelt anderseits das her durch auf Grund der §§ 1 und 3 des Gehalts­
Verhalten der Gehaltskasse gegenüber diesen. kassengesetzes erlassene Verordnungen seitens 
Abs. 2 verpflichtet die Verwaltungsbehörden des Bundesministeriums für soziale Verwal­
der Gehaltskasse bestimmte, für die Besorgung tung festgesetzt. Abgesehen davon, daß die 
ihrer Aufgaben relevante· Tatsachen mitzu- gesetzlichen Grundlagen dieser Regelungen, 
teilen. Diese Bestimmung entspricht dem die §§ 1 und 3 des Gehaltskassengesetzes, vom 
§ 18 des derzeit geltenden Gehaltskassen- verfassungsrechtlichen Standpunkte aus be­
gesetzes. denklich erschienen, war das Buridesministe-

§ 3 umreißt den der Gehaltskasse als Mit- rium für soziale Verwaltung bei der jeweiligen 
. glieder angehörenden Personenkreis. Er ent- Festsetzung 4er Gehaltskassenumlage zwangs­
spricht mit der Einschränkung, daß in Hin- läufig an eine entsprechende Antragstellung 
kunft die pharmazeutischen Standesinstitute, der Gehaltskasse gebunden. Diese Antrag­
Standesorganisationen, Standesvertretungen stellung hatte ihrerseits eine Einigung zwi-
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sehen den Organisationen der pharmazeutischen 
Dienstgeber und der pharmazeutischen Dienst­
nehmer, das ist der "Österreichische Apotheker­
verein" und der "Pharmazeutische Reichs­
verband für Österreich", zur Voraussetzung. 
Da ein solcher Vorgang mit dem in der Ver­
fassung verankerten Grundsatz der Minister­
verantwortlichkeit nicht vereinbar scheint und 
auch rechtspolitisch abgelehnt werden muß, 
wird der Gehaltskasse als Körperschaft öffent­
lichen Rechts die 'Befugnis eingeräumt, nach 
dem im Gesetz .genau festgelegten Berechnungs­
modus die Höhe der Gehaltskassenumlage selbst 
zu beschließen. 

§ 8 nimmt unter gewissen Voraussetzungen 
Familienmitglieder der pharmazeutischen 
Dienstgeber von der Besoldung durch die 
Geha]tskasse aus. Die gegenständliche Bestim­
mung entspricht im wesentlichen dem § 15 
des geltenden Gesetzes. Für die Personen, die 
von der Besoldung durch die Gehaltskasse 
ausgenommen sind, ist in solange ein Risken­
ausgleich zu leisten als die Gehaltsbezüge, die 
ihnen im Falle einer Besoldung durch die 
Gehaltskasse gebühren würden, die Höhe der 
Gehaltskassenumlage nicht erreichen. Die 
Höhe des Riskenausgleichsbeitrages ist von der 
Gehaltskass~' nach der im Abs. 6 genau fest­
gelegten Berechnungsart festzusetzen. Die 
Berechnung des Riskenausgleichs ist derzeit 
in der Verordnung des Bundesministeriums 
für soziale Verwaltung vom 20. Juli 1933, 
BGBL Nr.340, in der Fassung der Verordnung 
BGBL Nr. 90/1958, festgelegt. Diese Verord­
nung wird mit dem Geltungsbeginn des vor­
liegenden Gesetzes außer Kraft treten. 

§ 9 regelt die Zahlung der Gehaltskassen­
umlage sowie des Riskenausgleichsbeitrages 
und berechtigt die Gehaltskasse fällige Um­
lagen und Riskenausgleichsbeiträge auf Rezept­
beträge, die den säumigen Inhabern öffentlicher 
Apotheken oder Anstaltsapotheken nll.Ch § 36 

. des Gesetzes zustehen, aufzurechnen. 

§ 10 legt die zur Durchführung der Auf­
gaben. der Gehaltskasse notwendigen Melde· 
pflichten der Leiter von Apotheken über die 
Beschäftigung pharmazeutischer Fachkräfte 
und Dispensanten fest. 

§ 11 präzisiert die im § 1 Abs. 2 lit. ades 
Entwurfes angeführten Aufgaben der. Gehalts­
kasse, die Bezüge 'der in den Apotheken be­
schäftigten Pharmazeuten zu bemessen und 
auszuzahlen. 

§ 12 bestimmt, daß die Gehaltsbemessung 
der vertretungsberechtigten Apotheker und 
Dispensanten nach einem. Gehaltsschema, das 
18 Gehaltsstufen aufweist, zu erfolgen hat. 
Die Einreihung in eine Gehaltsstufe hat sich 
nach den tatsächlich zurückgelegten und nach 
den für die Vorrückung in höhere Bezüge 

angerechneten Zeiträumen zu richten. Gleich· 
zeitig wird die V orrückungsfrist in die nächst­
höhere Gehaltsstufe festgelegt. Die Höhe des 
Gehalts eines Dispensanten wird mit min­
destens 60 v. H. und höchstens 80 v. H. des 
Gehalts eines vertretungsberechtigten Apothe­
kers der gleichen Gehaltsstufe, die Entlohnung 
eines Aspiranten in nach Halbjahren steigen. 
den Hundertsätzen der jeweils geltenden 
Gehaltskassenumlage festgesetzt. Die Fest· 
setzung des Gehaltsschemas für vertretungs­
berechtigte Apotheker und Dispensanten sowie 
des Entlohnungsschemas für Aspiranten; die 
Bestimmung der Höhe der Familienzulagen 
und die Festlegung der Höhe und Anzahl von 
Sonderzahlungen wird dem Vorstand über­
tragen. Hiebei hat der Vorstand die Kollektiv­
vertragspartner anzuhören. 

Die im Entwurf festgelegten Gehalts(Ent­
lohnungs )schemen sowie die Bestimmungen 
über die V orrückung entsprechen den Vor­
schriften der derzeit geltenden Verordnung des 
Bundesministeriums für soziale Verwaltung 
vom 20. Juli 1933, BGBL Nr. 340, betreffend 
die Gehaltsregelung, den Umlagentarif und 
den Riskenausgleich der "Pharmazeutischen 
Gehaltskasse für Österreich". Die Entlohnung 
der Aspiranten war bisher in Form von Unter­
halts beiträgen kollektivvertraglich geregelt. 

§§ 13, 14 übernehmen gleichfalls die ein· 
schlägigen Bestimmungen der Verordnung 
EGBL Nr. 340/1933 in der derzeit geltenden 
Fassung. Die Entgelte für Dienstleistungen, 
die über das im § 13 Abs. 2 angeführte Ausmaß' 
des Volldienstes hinausgehen, richten sich wie 
bisher nach den kollektivvertraglichen Rege. 
lungen. 

§§ 15 bis 21 entsprechen im wesentlichen 
den Vorschriften der §§ 4 bis 7 der außer 
Kraft tretenden Verordnung BGBL Nr. 340/ 
1933, jedoch wurden einzelne in der Verordnung 
enthaltene Anrechnungstatbestände den ge­
gebenen Erfordernissen entsprechend modi-' 
fiziert. Die aus der zitierten Verordnung über­
nommenen Bestimmungen sind nunmehr klarer 
gefaßt. 

§§ 22 bis 27 regeln die Voraussetzungen 
für die Gewährung von Familienzulagen. Diese 
Vorschriften sind den für die Bundes­
bediensteten gelt~nden einschlägigen Normen 
nachgebildet (vergleiche Gehaltsgesetz 1956 
§ 4). Im übrigen entspricht diese Regelung 
im wesentlichen der des § 1 a des geltenden 
Gehaltskassengesetzes. 

§ 28 regelt in den Abs. 1 bis 3 die Weiter. 
zahlung der Bezüge bei Dienstverhinderung 
und übernimmt hiebei im Wortlaut die Be· 
stimmung des § 8 Abs. 1 bis 3 des Angestellten. 
gesetzes, BGBL Nr. 292/1921. Abs. 4 klärt 
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die Frage der Bezahlung von Bezügen an 
weibliche Dienstnehmer, die gemäß den Be­
stimmungen des Mutterschutzgesetzes vor und, 
nach ihrer Entbindung nicht beschäftigt wer­
den dürfen. 

§ 29 verweist hinsichtlich: des Anspruches 
auf Abfertigung auf das, Angestelltengesetz. 

§§ 30, 31 beinhalten die Voraussetzungen 
für die Gewährung des Todfalls beitrages sowie 
eines Vorschusses und entsprechen im wesent­
lichen den Vorschriften, die für die Bundes­
bediensteten gelten (Dienstpragmatik, RGBL 
N r . 15/1914, V ertr ags bedienstetengesetz , 
BGBL NI'. 86/1948). 

§ 32 regelt Anfall und Einstellung der 
Bezugszahlung. Die diesbezüglichen Bestim­
mungen entsprechen derim § 2 der Verordnung 
BGBL Nr. 340/1933 enthaltenen Regelung. 

17 

Besoldung der pharmazeutischen Dienstneh­
mer sichergestellt werden soll, nur mehr einen 
Unterstützungsfonds vor (siehe § 49 Abs. 3 
des Entwurfes). Die Speisung dieses Unter­
stützungsfonds hat' aus allfälligen Über­
schüssen aus dem Reservefonds sowie aus den 
Eingängen an Mitgliedsbeiträgen zu erfolgen. 
Aus diesem Fonds sind Zuwendungen an 
bedürftige Gehaltskassenmitglieder oder deren' 
Hinterbliebene zu gewähren. Es wird davon 
Abstand genommen, die Voraussetzungen, 
unter denen solche Zuwendungen geleistet 
werden, im Gesetz selbst gen au festzulegen; 
dies soll vielmehr der Gehaltskasse im Rahmen 
ihres Wirkungskreises überlassen bleiben. 

§ 36 trifft in Ausführung des § 1 Abs.2 lit. b 
des Entwurfes Regelungen hinsichtlich der 
Verrechnung von ärztlichen Verschreibungen, 
die in öffentlichen Apotheken und in Anstalts-" 

§ 33 legt den Auszahlungszeitpunkt für den f 
G h It d · E tl' h d' F '1' I apotheken ür Rechnung begünstigter Be-

e a, le n ,0 nung, l€ amI lenzu agen . h d' t d § 9 Ab 3 d . . ~ Zle er expe leI' wer en. s. es 
sowIe dIe Sonderzahlung genau fest. ; lt d G h lt k t .. ht'gt ge en en - e a s assengese zes ermac 1 e 

§ 34 statuiert das Recht des Dienstnehmers, die Gehaltskasse, im Rahmen der Anstalt 
seine Ansprüche gegen die Gehaltskasse auf Einrichtungen zu schaffen, welche die Ein­
Zahlung der ihm nach diesem Bundesgesetz ,zahlung der Gehaltskassenumlagen fördern 
gebührenden Bezüge gerichtlich geltend, zu und den Zahlungspflichtigen die Aufbringung 
machen (vergleiche § 1 Abs. 2 sowie § 7 Abs. 1 der Mittel erleichtern. Eine solche Einrichtung 
des derzeit geltenden Gehaltskassengesetzes). stellt die von der Gehaltskasse mit Genehini-

§ 35 hat die Gewährung von Zuwendungen gung des Bundesministeriums für soziale Ver­
an-bedürftige Pharmazeuten, deren Angehörige waltung errichtete sogenannte Taxabteilung 
oder den Hinterbliebenen nach - Pharma- dar. Gemäß § 2 des Regulativs der Taxabtei­
zeuten zum Gegenstand. Neben den Leistun- lung obliegt dieser die gesamte Verrechnungs­
gen der Gehaltskasse, auf deren Erbringung gebarung aller ärztlichen Verschreibungen, 
die der genannten Institution angehörenden auf Grund deren die Apotheken Arzneimittel 
Personen einen Anspruch· haben, wurde schon für Rechnung der Sozialversicherungsträger 
in der mit Bundesgesetz vom 17. Dezember und sonstiger juristischer Personen abgegeben 
1927, BGBL NI'. 367, erlassenen ersten Novelle haben, denen auf, Grund gesetzlicher Vor­
zum Gehaltskassengesetz außerhalb eines schriften beim Arzneimittelbezug Preisnach­
Rechtsanspruches die Gewährung von Unter- lässe zu gewähren sind (begünstigte Bezieher). 
stützungen von Angehörigen des Apotheker- Gemäß den Bestimmungen des genannten 
standes und deren Hinterbliebenen vorgesehen Regulativs ist jeder Leiter einer Apotheke 
(siehe § 2 des Gehaltskassengesetzes). Zur verpflichtet, sich der genannten Einrichtungen 
Sicherstellung dieser Unterstützungen wurde zu bedienen und die der Apotheke aus der 
ein eigener Notstandsfonds geschaffen. Dieser Arzneimittelabgabe für Rechnung be günstig­
Notstandsfonds wurde insbesondere aus den tel' Bezieher diesen gegenüber zustehenden 
Mitgliedsbeiträgen gespeist. Weiters wurde Forderungen an die Gehaltskasse abzutreten. ' 
die Gehaltskasse ermächtigt,' neben diesem Die Gehaltskasse honoriert die eingereichten 
Fonds auch andere Fonds zur Förderung von ärztlichen Verschreibungen und macht die 
Standeszwecken zu errichten. Auf Grund zedierte Forderung ihrerseits bei den' begün­
dieser Ermächtigung wurden durch Beschlüsse stigten Beziehern geltend. 
der Hauptversammlung der Pharmazeutischen Die Einrichtung der Taxabteilung hat sich 
Gehaltskasse, die vom Bundesministerium für in den langen Jahren ihres Bestandes überaus 
soziale Verwaltung genehmigt worden sind, in bewährt. Sie hat einerseits die Rezeptver­
der Folge insbesondere ein Altersversorgungs~ rechnung mit den Sozialversicherungsträgern 
fonds, ein Stellenlosenfonds, ein Sterbefonds und sonstigen begünstigten Beziehern verein­
sowie ein Wiederaufbaufonds errichtet. Der facht, da diese an Stelle einer Vielzahl von 
gegenständliche Entwurf sieht an Stelle dieser Apotheken nur mit einer Institution die 
einzelnen Fonds außer einem Reservefonds, Rezeptverrechnung ,durchzuführen haben, 
durch den in erster Linie die jederzeitige Durch- anderseits erübrigte sich für die Apotheken 
führung der der Gehaltskasse übertragenen die Geltendmachung der Forderungen aus 

" 
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Arzneimittellieferungen bei den verschiedenen 
Sozialversicherungsträgern und sonstige!! Stel­
len, denen ein Preisnachlaß- gebührt. Vor 
allem aber gibt diese Einrichtung den Apo­
theken die Gewähr für eine umgehende Hono­
rierung der ärztlichen Verschreibungen, wo­
durch sie in die Lage versetzt werden, ihren 
Verpflichtungen hinsichtlich der regelmäßigen 
Einzahlung der Gehaltskassenumlage stets 
nachzukommen und weiters über die erforder­
lichen finanziellen Mittel zu. verfügen, um das 
zur entsprechenden sanitären Betreuung der 
Bevölkerung erforderliche Lager an Arznei-
mitteln laufend zu ergänzen. . 

Mit dem Entwurf wird die Durchführung 
der Verrechnung ärztlicher Verschreibungen 
für Rechnung begünstigter Bezieher nunmehr 
als Pflichtaufgabe der Gehaltskasse gesetzlich 
verankert. 

§ 37 beinhaltet die im Zusammenhang mit 
der Erlassung von Bescheiden der Gehalts­
kasse nach den §§ 9, 21 und 27 des Entwurfes 
erforderlichen Verfahrensvorschriften. 

§ 38 zählt die Organe der. Gehaltskasse auf. 
An die Stelle der nach dem derzeit geltenden 
Gehaltskassengesetz bestehenden Hauptver­
sammlung soll nunmehr die .Delegiertenver­
sammlung treten. 

§ 39 legt die Zusammensetzung und den 
Aufgabenkreis der Delegiertenversammlung 
fest. Wie die nach dem Gehaltskassengesetz 
bestehende Hauptversammlung soll sich auch 
die Delegiertenversammlung zur Hälfte aus 
Dienstnehmern und zur Hälfte aus Dienst­
gebern zusammensetzen. Während bisher die 
Mitglieder der Hauptversammlung aber von 
den Angehörigen der Gehaltskasse durch eigene 
Wahlen ermittelt wurden, die gemäß der auf 
Grund des § 10 e des Gehaltskassengesetzes 
erlassenen Gehaltskassen-Wahlordnung, BGBL 
Nr~ 36/1952, in der Fassung, BGBL Nr. 96/ 
1956, durchgeführt worden sind, soll die 
Ermittlung der Mitglieder der an die Stelle 
dieses Organs tretenden Delegiertenversamm­
lung nunmehr gleichzeitig mit der Wahl der 
Delegierten der Österreichischen Apotheker­
kammer erfolgen. Die Delegiertenversamm­
lung der Österreichischen Apothekerkammer 
ist so hin in Zukunft mit der Delegiertenver­
sammlung der Gehaltskasse personengleich. 
Diese Vereinfachung erscheint, abgesehen da­
von, daß die Aufgaben der Gehaltskasse . eng 
mit denen der Ös~erreichischen Apotheker­
kammer verbunden sind, schon deshalb ge­
rechtfertigt, weil sich der Kreis der der Apo­
thekerkammer angehörenden Personen mit 
dem Personenkreis der Gehaltskassenmitglie­
der durchaus deckt. Wie die Erfahrung ge­
zeigt hat, wurden bisher meist dieselben Per­
sonen in die Hauptversammlung der Gehalts-

kasse wie in den Vorstand der Apotheker­
kammer gewählt. Im Abs. 3 des § 39 sind die 
der Delegiertenversammlung zukommenden. 
Aufgaben übersichtlich aufgezählt. 

§§ 40, 41 beinhalten die für die Geschäfts­
führung der Delegiertenversammlung not­
wendigen Regelungen. 

§§ 42, 43 legen die Zusammensetzung, Wahl, 
Aufgaben sowie die Geschäftsführung des 
Vorstandes der Gehaltskasse fest. Gleich der 
Delegiertenversammlung besteht auch der Vor­
stand je zur Hälfte aus Mitgliedern aus der 
Abteilung der Dienstnehmer und der Ab­
teilung der Dienstgeber. 

§ 44 regelt die Wahl und die Aufgaben der 
Obmänner der Gehaltskasse. Dem paritäti­
schen Aufbau der Gehaltskasse entsprechend, 
ist ein Obmann aus der Abteilung der Dienst­
nehmer und ein Obmann der Abteilung der' 
Dienstgeber zu wählen. Die Obmänner führen 
ihre Geschäfte gemeinsam; lediglich im Vorsitz 
bei den Sitzungen der Delegiertenversammlung 
und des Vorstandes wechseln sie einander ab. 
Diese Regelungen wurden im wesentlichen 
aus dem geltenden Gehaltskassengesetz sowie 
aus der Verordnung über die Satzungen der 
Pharmazeutischen Gehaltskasse, BGBL 
Nr. 149/1931, übernommen. 

§ 45 entspricht den Vorschriften des § 10 d 
des geltenden Gehaltskassengesetzes sowie den 
Bestimmungen des § 12 der Verordnung über 
die Satzungen der Pharmazeutischen Gehalts­
kasse, BGBL Nr. 149/1931, jedoch wurde auf 
die Aufnahme besonderer Detailregelungen 
hinsichtlich der Geschäftsführung der Rech­
nungsprüfer verzichtet. 

§ 46 enthält die gemeinsamen Vorschriften 
über die Führung des Vorsitzes bei den Wahl­
han'dlungen innerhalb der Organe, die Nach­
wahl bei Freiwerden eines Mandats und legt 
die Anordnung von Neuwahlen bei Rücktritt 
der Mitglieder der Delegiertenversammlung 
fest. 

§ 47 bestimmt, daß die Obmänner und ihre 
Stellvertreter vor ihrem Amtsantritt zu Handen 
des Bundesministers für soziale Verwaltung 
ein Gelöbnis abzulegen haben. 

§§ 48 bis 50 regeln die Vermögensgebarung 
der Gehaltskasse. Im einzelnen wird die 
Gehaltskasse verpflichtet, zur Sicherung der 
jederzeitigen Durchführung der ihr über­
tragenen Besoldungsaufgaben einen Reserve­
fonds anzulegen, wobei gleichzeitig die Mittel, 
die diesem Fonds zuzuführen sind, bestimmt 
werden, und die Höhe dieses Fonds limitiert 
wird. Neben dem Reservefonds ist ein- Unter­
stützungsfonds anzulegen. Dem Unter­
stützungsfonds sind. die Eingänge an Mit-
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gliedsbeiträgen sowie allfällige Überschüsse 
aus dem Reservefonds zuzuführen. Nähere 
Ausführungen hinsichtlich des Unter. 
stützungsfonds siehe die Erläuterungen zu 
§ 35. 

§ 51 bestimmt, daß die. einzelnen Ver. 
waltungsagenden der Gehaltskasse durch eine 
Verwaltungsstelle gemeinsam mit dem Kam­
meramt der Österreichischen Apothekerkam. 
mer zu führen sind. Durch diese Zusammen­
legung wird dem Grundsatz einer zweck­
mäßigen und sparsamen Geschäftsführung 
entsprochen. 

§ 52 legt den Organen der Gehaltskasse 
sowie dem Personal derselben Verschwiegen­
heitspflicht hinsichtlich aller ihnen aus ihrer 
Tätigkeit bekannt gewordenen Tatsachen auf. 

§ 53 regelt die Befugnis zur rechtsverbind­
lichen Zeichnung. 

19 

§ 54 trifft Bestimmungen über die Publi­
zierung der Kundmachungen . der Gehalts­
kasse.. 

§§ 55 bis 57 enthalten Vorschriften über die 
Ausübung des Aufsichtsrechtes des Bundes. 
Wie nach dem derzeit geltenden Gesetz soll 
auch in Hinkunft das Aufsichtsrecht über die 
Gehaltskasse durch den vom Bundesministe­
rium für soziale Verwaltung bestellten Bundes· 
kommissär ausgeübt werden. Im § 57 wird 
für den Fall der Abberufung des Vorstandes der 
Gehaltskasse entsprechend Vorsorge getroffen. 

§§ 58 bis 60 führen die mit Wirksamkeits­
beginn der Neuregelung außer Kraft tret~~den 
Rechtsvorschriften an, treffen für die Uber­
gangszeit die erforderlichen Regelungen und 
enthalten schließlich die Vollzugsklausel. 
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